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Kernpunkte 

1. Vom 7. Februar bis 9. April 2020 wurde die Folgeregulierung zu 

FIDLEG/FINIG auf Stufe FINMA-Regulierung einer Anhörung unterzo-

gen. Aufgrund der vorwiegend technischen Natur der Vorlage blieb fun-

damentale Kritik weitgehend aus. 

2. Verschiedene Eingaben zu den Modalitäten der Berufshaftpflichtversi-

cherung für Vermögensverwalter und Trustees sind sachgerecht und 

können weitgehend berücksichtigt werden. Art. 2 Abs. 1 FINIV-FINMA 

wird dahingehend angepasst, dass nur Risiken berufstypischen Hand-

lungen zu versichern sind. An Stelle der prozentuellen Berechnungs-

methode im Anhörungsentwurf wird in Art. 3 FINIV-FINMA neu vorge-

sehen, dass ein allfälliger Selbstbehalt in der Versicherungspolice von 

der an die Eigenmittel anzurechnenden Versicherungssumme abzuzie-

hen ist. 

3. Die Senkung des Schwellenwerts für die Identifikation von Kunden bei 

Transaktionen mit virtuellen Währungen von CHF 5'000 auf CHF 1'000 

(Art. 51a GwV-FINMA) wurde von Vertretern der Krypto-Branche kriti-

siert, von den SRO hingegen mehrheitlich befürwortet. Aufgrund der 

erhöhten Geldwäschereirisiken im Zusammenhang mit virtuellen Wäh-

rungen hält die FINMA an der Senkung des Schwellenwerts fest. 

4. Ebenfalls festgehalten wird an der Ausweitung des Geltungsbereichs 

des Rundschreibens 2018/3 „Outsourcing Banken und Versicherun-

gen“ auf Fondsleitungen und Verwalter von Kollektivvermögen, wobei 

fremdverwaltete SICAV neu vom Geltungsbereich ausgenommen wer-

den. Das Rundschreiben dient der Vereinheitlichung der Aufsichtspra-

xis in Bezug auf Outsourcings. Es steht im Einklang mit den Anforde-

rungen des FINIG und der FINIV. 

5. Die Vorlage tritt per 1. Januar 2021 in Kraft. 
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Abkürzungsverzeichnis 

AO Aufsichtsorganisation 

BankG Bankengesetz vom 8. November 1934 (SR 952.0) 

BIV-FINMA Bankeninsolvenzverordnung-FINMA vom 30. August 2012 

(SR 952.05) 

FIDLEG Finanzdienstleistungsgesetz vom 15. Juni 2018 

(SR 950.1) 

FIDLEV Finanzdienstleistungsverordnung vom 6. November 2019 

(SR 950.11) 

FinfraG Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 2015 

(SR 958.1) 

FinfraV-FINMA Finanzmarktinfrastrukturverordnung-FINMA vom 3. De-

zember 2015 (SR 958.111) 

FINIG Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018 (SR 954.1) 

FINIV Finanzinstitutsverordnung vom 6. November 2019 

(SR 954.11) 

FINIV-FINMA Entwurf der Verordnung der Eidgenössischen Finanz-

marktaufsicht FINMA über die Finanzinstitute 

FINMAG Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 (SR 956.1) 

FINMA-PV Finanzmarktprüfverordnung vom 5. November 2014 

(SR 956.161) 

GwG Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 1997 (SR 955.0) 

GwV Geldwäschereiverordnung vom 11. November 2015 

(SR 955.01) 

GwV-FINMA  Geldwäschereiverordnung-FINMA vom 3. Juni 2015 

(SR 955.033.0) 
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KAG Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 (SR 951.31) 

KAKV-FINMA Kollektivanlagen-Konkursverordnung-FINMA vom 6. De-

zember 2012 (SR 951.315.2) 

KKG Bundesgesetz vom 23. März 2001 über den Konsumkredit 

(SR 221.214.1) 

KKV Verordnung vom 22. November 2006 über die kollektiven 

Kapitalanlagen (SR 951.311) 

KKV-FINMA Kollektivanlagenverordnung-FINMA vom 27. August 2014 

(SR 951.312) 

OR Obligationenrecht (SR 220) 

SRO Selbstregulierungsorganisation 

VAG Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004 

(SR 961.01) 

VSB 16 Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht 

der Banken vom 1. Juni 2015 

VVG Versicherungsvertragsgesetz vom 2. April 1908 

(SR 221.229.1) 

  



 
 

 
 

 8/53 
 

 

1 Einleitung 

Vom 7. Februar bis 9. April 2020 wurde die Folgeregulierung zu FIDLEG/FI-

NIG auf Stufe FINMA-Regulierung einer Anhörung unterzogen. 

2 Eingegangene Stellungnahmen 

Folgende Personen haben im Rahmen der Anhörung eine Stellungnahme 

eingereicht und sich nicht gegen deren Publikation ausgesprochen (in alpha-

betischer Reihenfolge): 

 Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF) 

 Bär & Karrer AG (B&K) 

 Bitcoin Association Switzerland 

 Bity SA 

 Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) 

 EXPERTsuisse 

 Groupement suisse des conseils en gestion indépendants (GSCGI) 

 Kauders Portfolio Management AG (Kauders) 

 Konsumfinanzierung Schweiz (KFS) 

 Kunz Compliance 

 Lenz & Staehelin AG (L&S) 

 Moving Media GmbH 

 Organisme d’autorégulation des gérants de patrimoine (OAR-G) 

 Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT) 

 Resoluzium GmbH 

 Roussel (Alexis Roussel) 

 Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) 

 Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) 

 SRO-TREUHANDSUISSE 

 Swiss Association of Trust Companies (SATC) 

 Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) 

 Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) 

 Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) 
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3 Ergebnisse der Anhörung und Beurteilung durch die 
FINMA 

Wie bis anhin werden die eingegangenen Stellungnahmen von der FINMA 

gewichtet und ausgewertet. Sie werden im vorliegenden Bericht zusammen-

gefasst. Der Bericht wurde vom Verwaltungsrat der FINMA verabschiedet 

(vgl. auch Art. 11 Abs. 4 Verordnung zum Finanzmarktaufsichtsgesetz). Der 

Bericht wird zusammen mit den verabschiedeten Regulierungen und den 

Stellungnahmen der Anhörung veröffentlicht. Erstmals veröffentlicht die 

FINMA sodann sog. Erläuterungen. Diese basieren auf dem Erläuterungsbe-

richt der Anhörung, in dem ergänzend auch die Anpassungen nach Anhö-

rung abgebildet sind. Das soll den Rechtsanwender als benutzerfreundliches 

Begleitdokument zur finalen Vorlage dienen. 

Aufgrund des vorwiegend technischen Charakters der Vorlage gingen zahl-

reiche Vorschläge zu formellen Anpassungen ein, die so weit wie möglich 

berücksichtigt wurden. Kontrovers waren insbesondere die Modalitäten der 

Berufshaftpflichtversicherung für Vermögensverwalter und Trustees (Art. 1–

4 FINIV-FINMA, vgl. nachfolgend Ziff. 3.1.1), die Senkung des Schwellen-

werts für die Identifikation von Kunden bei Transaktionen mit virtuellen Wäh-

rungen von CHF 5'000 auf CHF 1'000 (Art. 51a GwV-FINMA, vgl. nachfol-

gend Ziff. 3.5.4), die Schwellenwerte für die Geldwäschereifachstelle (Art. 75 

GwV-FINMA, vgl. nachfolgend Ziff. 3.5.9) sowie die Ausweitung des Gel-

tungsbereichs des Rundschreiben 2018/3 „Outsourcing Banken und Versi-

cherungen“ auf Fondsleitungen und Verwalter von Kollektivvermögen (vgl. 

nachfolgend Ziff. 3.9). 

3.1 Finanzinstitutsverordnung-FINMA 

3.1.1 Vermögensverwalter und Trustees: Berufshaftpflichtversiche-

rung (Art. 1–4 FINIV-FINMA)  

Allgemein 

Die Regelungen zur Berufshaftpflichtversicherung für Vermögensverwalter 

und Trustees im Anhörungsentwurf der FINIV-FINMA wurden von mehreren 

Anhörungsteilnehmern aufgegriffen. Dabei wurde die Regelung grundsätz-

lich positiv bewertet und vorwiegend technische Anpassungsvorschläge ein-

gebracht. Die Bestimmungen sähen eine Deckung von wesentlichen Schä-

den vor, die auch effektiv versicherbar seien. Teilweise wurde die Vereinbar-

keit mit den allgemeinen Versicherungsbestimmungen aus dem VVG hinter-

fragt.  
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Art. 1 Anforderungen an die Berufshaftpflichtversicherung 

Stellungnahmen 

Der SVV sieht genügend Regeln für den Versicherungsvertrag betreffend 

Laufzeiten und Kündigungsmöglichkeiten im VVG. Gemäss SVV soll eine 

kürzere Kündigungsfrist möglich sein bzw. es sei zu konkretisieren, dass es 

sich in Art. 1 Abs. 1 Bst. c FINIV-FINMA um eine ordentliche Kündigungsfrist 

handle. 

Weiter ist nach Ansicht von Kauders unklar, ob unter Art. 1 Abs. 1 Bst. a FI-

NIV-FINMA neben schweizerischen Versicherungsunternehmen auch be-

stimmte ausländische Versicherungsunternehmen (bspw. aus der EU) in 

Frage kämen, die äquivalente Anforderungen erfüllten. 

Für Trustees sei es sodann gemäss SATC schwierig, die gemäss 

Art. 1 Abs. 1 Bst. d FINIV-FINMA vorgesehene Nachhaftung beim Claims-

Made-Prinzip in ihren globalen Policen abzubilden, da diese im angelsächsi-

schen Raum unüblich sei. Gleichzeitig macht GSCGI allerdings geltend, 

dass die Regelung der Nachhaftung kontraproduktiv sei, da das Claims-

Made-Prinzip keine zeitliche Begrenzung kenne, wenn nichts anderes ver-

einbart sei. Art. 1 Abs. 1 Bst. d FINIV-FINMA sei daher zu streichen. 

Würdigung 

Das VVG regelt die allgemeinen Grundsätze betreffend die Versicherungs-

verträge. Neben den vertraglichen Anforderungen sind aber im Falle der im 

FINIG gesetzlich vorgesehenen Berufshaftpflichtversicherung, welche als 

Surrogat an die Eigenmittel von Vermögensverwalter oder Trustees ange-

rechnet werden kann, weitere aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen ein-

zuhalten, damit die Berufshaftpflichtversicherung auch tatsächlich als Ersatz 

für Eigenmittel dienen kann. Entsprechend wird die FINMA in Art. 31 Abs. 3 

FINIV ermächtigt, die Einzelheiten zu der Berufshaftpflichtversicherung zu 

regeln. Betreffend die Kündigungsfrist geht es darum, dem Versicherungs-

nehmer eine minimale Frist zu verschaffen, um bei einer allfälligen Kündi-

gung eine neue Versicherung suchen zu können. Das soll aber nicht heis-

sen, dass der Versicherungsnehmer nicht frühzeitig einen Policenwechsel 

vornehmen kann, wenn bereits ein neuer Versicherungsvertrag unterzeich-

net ist.  

Gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. a FINIV-FINMA kommen nur schweizerische Ver-

sicherungsunternehmen nach VAG in Frage. Ausländische Versicherungs-

unternehmen dürfen von Gesetzes wegen keine Personen mit Sitz bzw. 

Wohnsitz in der Schweiz versichern.  
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Des Weiteren ist das Claims-Made-Prinzip gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. d FI-

NIV-FINMA in der Schweiz Marktpraxis und nur Berufshaftpflichtversicherun-

gen bei schweizerische Versicherungsunternehmen nach VAG zulässig. Die 

Regelung der Nachhaftung scheint sinnvoll, da dies, wie die Eingaben zei-

gen, nicht in allen Fällen klar geregelt ist. 

Fazit 

Art. 1 FINIV-FINMA wird unverändert beibehalten. 

In den Erläuterungen wird präzisiert, dass die 90-tägige Kündigungsfrist ge-

mäss Art. 1 Abs. 1 Bst. c FINIV-FINMA insbesondere für das Versicherungs-

unternehmen gilt und der Versicherungsnehmer z.B. im Falle eines Versi-

cherungsfalles auch vor Ablauf der Kündigungsfrist eine Folge-Versicherung 

abschliessen kann.  

Art. 2 Zu deckende Berufshaftungsrisiken 

Stellungnahmen 

Gemäss SVV soll im Wortlaut der Ausdruck „sämtliche Tätigkeiten“ in Art. 2 

Abs. 1 FINIV-FINMA durch „sämtliche berufstypischen Risiken/Handlungen" 

eingeschränkt werden, weil die Berufshaftpflichtversicherung nicht Tätigkei-

ten ausserhalb des berufstypischen Bereichs decken soll. Auch werde eine 

vertraglich übernommene, über die gesetzlichen Vorschriften hinausge-

hende Haftung, wie z.B. eine Konventionalstrafe, nicht durch die Berufshaft-

pflichtversicherung gedeckt. Auch maschinelle Fehler sind gemäss ARIF 

nicht von der Berufshaftpflichtversicherung gedeckt. Generell sei darauf zu 

achten, dass die Versicherungen nicht durch Ausschlüssen wirkungslos wer-

den. 

Weiter ist gemäss dem VSV unklar, ob die Berufshaftpflichtversicherung nur 

Risiken gemäss den FINIG-regulierten Tätigkeiten abdecken muss, oder 

sämtliche Risiken aus anderen Tätigkeiten, seien diese finanzintermediärer 

Natur oder nicht. 

VQF, B&K und dem SVV machten je Vorschläge zur Änderungen von Be-

griffen u.a. zwecks Verhinderung von Rechtsstreitigkeiten bzw. mit Verweis 

auf die Usanz in der Versicherungsmarktpraxis („Risiken“, „Anlagefehler“ o-

der „Vertrauenspersonen“ bzw. „Vertrauensschäden“). 

Würdigung 

Aufgrund des Charakters der Berufshaftpflichtversicherung sind nur berufs-

typische Risiken und nicht andere Risiken zu versichern. Darunter können 

auch Nebentätigkeiten finanzieller oder nicht finanzieller Art fallen. Die Be-

rufshaftpflichtversicherung soll als Ersatz für Eigenmittel dienen. Übt der 
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Vermögensverwalter oder Trustee eine solche Tätigkeit aus, kann sein Ver-

mögen im Falle von Haftpflichtansprüchen ebenfalls geschmälert werden. 

Dies kann somit auch die Haupttätigkeit beeinträchtigen. Nicht gedeckt sein 

müssen jedoch Ansprüche aus einer vertraglich übernommenen, über die 

gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden Haftung. 

Dass Begriffe wie „Vermögensschäden“ oder „Anlagefehler“ irreführend 

seien oder zu Rechtsunsicherheit führten, ist nicht ersichtlich, auch wenn im 

Einzelfall Auslegungsspielraum bestehen mag. Im Sinne des umfassenden 

Deckungsprinzips ist die Deckung der Mitarbeiter oder Vertrauenspersonen 

sinnvoll.  

Fazit 

Der Wortlaut in Art. 2 Abs. 1 FINIV-FINMA wird dahingehend angepasst, 

dass nur Risiken aus „sämtlichen berufstypischen Handlungen“ und nicht 

noch weitere, atypische Risiken mit der Berufshaftpflichtversicherung versi-

chert werden. 

Der Wortlaut von Art. 2 Abs. 2 FINIV-FINMA wird nicht angepasst. In den 

Erläuterungen wird jedoch ergänzt, dass Ansprüche aus einer vertraglich 

übernommenen, über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehende Haftung 

(z.B. Konventionalstrafen, maschinelle Fehler etc.) nicht von der Berufshaft-

pflichtversicherung gedeckt sein müssen. 

Art. 3 Höhe des Versicherungsschutzes 

Stellungnahmen 

Gemäss dem SVV und dem VSV wird die Höhe der Anrechenbarkeit der Be-

rufshaftpflichtversicherung bereits im Art. 31 Abs. 2 FINIV durch den Bun-

desrat geregelt. In der FINIV-FINMA sollte die FINMA lediglich die Einzelhei-

ten regeln, welche erfüllt sein müssen, dass diese Anrechnung erfolgen darf. 

Des Weiteren führe die Regelung zu einer unnötigen Verkomplizierung der 

Berechnung der notwendigen Versicherungssumme. 

Würdigung 

Gemäss Art. 31 Abs. 3 FINIV regelt die FINMA unter anderem die Höhe des 

Versicherungsschutzes. Entsprechend könnte sie diese Höhe über einen 

Abschlag bei der Anrechnung der Berufshaftpflichtversicherung definieren. 

Es ist allerdings zutreffend, dass die Berechnung des Abschlages in der Pra-

xis eine unnötige Erschwerung mit sich bringt. Hauptzweck des im Anhö-

rungsentwurf vorgesehenen Abschlags war, ein gewisses „Polster“ sicherzu-

stellen, um bspw. allfällige in der Versicherungspolice festgehaltene Selbst-

behalte abzufedern. Anstatt eines Abschlags auf die Versicherungssumme 
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wird neu bestimmt, dass allfällige Selbstbehalte von der anzurechnenden 

Versicherungssumme abzuziehen sind. 

Fazit 

Art. 3 FINIV-FINMA wird angepasst. Neu wird bestimmt, dass ein allfälliger 

Selbstbehalt in der Versicherungspolice von der an die Eigenmittel anzu-

rechnenden Versicherungssumme abzuziehen ist. Im Erläuterungsbericht 

wird zudem klargestellt, dass ein allfälliger Selbstbehalt die Versicherungs-

deckung nicht unwirksam machen darf. 

Art. 4 Meldepflicht bei Kündigungen und Änderungen 

Stellungnahmen 

Gemäss ARIF soll die Meldepflicht nicht nur die Vermögensverwalter und 

Trustees betreffen, sondern es soll auch der Versicherer soll der FINMA 

bzw. der AO Kündigungen oder Änderungen von Berufshaftpflichtversiche-

rungen melden. 

Würdigung 

Die Anforderungen in der FINIV-FINMA richten sich in erster Linie an die Fi-

nanzinstitute und nicht an die Versicherungen, weshalb hier auf die Auferle-

gung von Pflichten an letztere verzichtet wird. Weiter ist eine gleichzeitige 

Meldung an die Aufsichtsorganisation (AO) und die FINMA nicht notwendig, 

weil Anpassungen oder Kündigungen der Berufshaftpflichtversicherung als 

wesentliche Änderung (Änderungen bei den Eigenmitteln gemäss Art. 10 

Bst. c FINIV) qualifizieren, die die FINMA vorgängig, unter Anhörung der 

AO, bewilligen muss.  

Fazit 

Art. 4 FINIV-FINMA wird unverändert beibehalten. 

3.1.2 Verwalter von Kollektivvermögen (inkl. Verwalter von Vorsorge-

vermögen) (Art. 5–14 FINIV-FINMA) 

Art. 7 Bewertung der verwalteten Vorsorgevermögen 

Stellungnahmen 

Gemäss VSV besteht keine rechtliche Grundlage, in Art. 7 Abs. 3 FINIV-

FINMA Vermögenswerte ausländischer Vorsorgeeinrichtungen mit zu be-

rücksichtigen, weil der Kreis der Vorsorgeeinrichtungen in Art. 34 Abs. 2 

Bst. a FINIV abschliessend sei. Des Weiteren sei unter diesem Blickwinkel 

auch Art. 7 Abs. 4 FINIV-FINMA zu streichen. 
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B&K begrüsst die Ausführungen im Erläuterungsbericht, wonach Einanleger-

fonds, in welchen eine Pensionskasse ihr Vermögen verwalten lässt, nicht 

an das verwaltete Vermögen aus Vorsorgeeinrichtungen, sondern an das 

verwaltete Vermögen von kollektiven Kapitalanlagen angerechnet werden. 

Würdigung 

Im FINIG sowie in den Materialien, insbesondere der Botschaft zum FINIG, 

wird weder zwischen schweizerischen und ausländischen Vorsorgeeinrich-

tungen unterschieden, noch lassen die Ausführungen den Schluss zu, dass 

der Gesetzgeber Verwalter von Vermögen ausländischer Vorsorgeeinrich-

tungen nicht unter dem Begriff der Verwalter von Kollektivvermögen erfas-

sen wollte. Es wurde eine analoge Regelung zu den bereits bisher regulier-

ten Vermögensverwaltern kollektiver Kapitalanlagen geschaffen, wo die Ver-

waltung von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen auch miterfasst ist. 

Entsprechend wird in Art. 24 Abs. 3 FINIG explizit darauf hingewiesen, dass 

Verwalter von Vorsorgevermögen, die unter der De-minimis Schwelle liegen, 

freiwillig eine Bewilligung beantragen können, wenn dies der Staat verlangt, 

in der die Vorsorgeeinrichtung geführt wird. Damit wird impliziert, dass auch 

Vermögen von ausländischen Vorsorgeeinrichtungen zu berücksichtigen 

sind. Schliesslich ist es aus einer Risikoperspektive nicht ausschlaggebend, 

ob ein Vermögensverwalter grosse Volumen ausländischer oder inländi-

scher Vorsorgevermögen verwaltet. Eine Qualifizierung als Verwalter von 

Kollektivvermögen rechtfertigt sich entsprechend auch bei Verwalter von 

ausländischen Vorsorgevermögen, wenn diese die Schwellenwerte in Art. 24 

Abs. 2 Bst. b FINIG überschreiten  

Fazit 

Art. 7 FINIV-FINMA wird unverändert beibehalten. 

3.1.2.1 Risikomanagement, Compliance und IKS (Art. 8–14 FINIV-FINMA) 

Allgemein 

Stellungnahmen 

Der VQF begrüsst, dass für Verwalter von Kollektivvermögen die Vorgaben 

aus der KKV-FINMA übernommen wurden. Für Vermögensverwalter und 

Trustees nach Art. 17 FINIG fehlen jedoch vergleichbare Vorgaben oder die 

Regelung einer analogen Anwendung der Bestimmungen zu Risikomanage-

ment, Compliance und IKS. 
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Würdigung 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die FINMA in Art. 41 Abs. 9 

und 57 Abs. 8 FINIV nur ermächtigt wird, die Einzelheiten zum Risikoma-

nagement und zu den internen Kontrollen für Verwalter von Kollektivvermö-

gen und Fondsleitungen zu definieren, nicht jedoch für Vermögensverwalter 

und Trustees gemäss Art. 17 FINIG. Entsprechend kann in der FINIV-FINMA 

keine analoge Anwendung für Vermögensverwalter und Trustees durch die 

FINMA bestimmt werden. 

Art. 8 Grundsätze des Risikomanagements 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse, SFAMA und SBVg regten verschiedene formelle Anpassun-

gen von Begriffen und Titel an. 

Würdigung 

Die Vorschläge sind sachgerecht und werden entsprechend umgesetzt. 

Fazit 

In der Überschrift des 2. Abschnitts wird „Compliance“ gestrichen, weil dazu 

keine weiteren Ausführungen folgen, und der Titel von Art. 8 FINIV-FINMA 

wird analog zu Art. 41 und 57 FINIV mit „und interner Kontrolle“ ergänzt. 

In Art. 8 Abs. 3 FINIV-FINMA wird neu der Begriff „Risikotoleranz“ verwen-

det. 

Art. 10 Beurteilung der Risiken einer kollektiven Kapitalanlage 

Stellungnahmen 

Resoluzium bringt vor, dass eine Szenarioanalyse der weiteren wesentli-

chen Risiken, d.h. neben den Liquiditätsrisiken auch Markt- und Gegenpar-

teirisiken, nicht zielführend sei, weshalb der Textteil „sowie deren weiteren 

wesentlichen Risiken“ zu streichen sei. Weiter sind gemäss B&K die in Art. 

10 Abs. 1 FINIV-FINMA vorgeschlagenen Anforderungen für offene Fonds 

und nicht für geschlossene Fonds (z.B. Private Equity Fonds) ausgelegt. Der 

VSV vertritt zudem die Position, dass die Beurteilung von Liquiditäts- und 

andere Risiken von kollektiven Kapitalanlagen nur dann Aufgabe des Ver-

mögensverwalters sei, wenn die Fondsleitung diese Aufgabe nicht wahr-

nehme. 

Gemäss SFAMA bestehe die Gefahr, dass der Wortlaut von Art. 10 Abs. 2 

FINIV-FINMA so interpretiert werden könne, dass bei Nichterreichen der 
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Schwellenwerte jegliche Beurteilung der wesentlichen Risiken entfalle, was 

nicht sachgerecht wäre. 

Weiter wurde das Festhalten eines Schwellenwertes in Abs. 2 in Frage ge-

stellt. B&K, EXPERTSuisse und der VSV schlagen unterschiedliche Anpas-

sungen bei der Ausnahme gemäss Art. 10 Abs. 2 FINIV-FINMA vor wie Aus-

nahmen für Fonds für qualifizierte Anleger, eine Erhöhung des Schwellen-

wertes auf CHF 100 Mio., oder die ersatzlose Streichung von Art. 10 Abs. 2 

FINIV-FINMA. 

Würdigung 

Die FINMA teilt die Einschätzung, dass der Einbezug von weiteren Risiken 

in die Szenarioanalysen nicht zielführend sei, nicht. Gegenparteirisiken und 

Marktrisiken einer kollektiven Kapitalanlage können einen Einfluss auf die 

Liquiditätsrisiken haben und sollen daher bei den Szenarioanalysen mitbe-

rücksichtigt werden.  

Werden die Schwellenwerte in Abs. 2 nicht erreicht, so sind die Risiken nach 

wie vor zu beurteilen, allerdings kann dazu auf eine Szenarioanalyse ver-

zichtet werden. Der Wortlaut in Abs. 2 wird entsprechend angepasst.  

Szenarioanalysen sind in erster Linie bei offenen kollektiven Kapitalanlagen 

relevant. Entsprechend sehen dies auch die IOSCO Recommendations for 

Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes1 vor. Das Er-

fordernis von Szenarioanalysen wird auf diese beschränk. 

Betreffend die Verantwortung des Verwalters von Kollektivvermögen zur Be-

urteilung von Liquiditäts- und anderen Risiken ist der Einwand des VSV ab-

zulehnen. Ein Verwalter von Kollektivvermögen kann ohne Beurteilung der 

Liquiditätsrisiken und Liquiditätsparameter der getätigten und noch zu täti-

gen Investitionen schwer eine fundierte Portfolioanalyse und entsprechende 

Anlageentscheide durchführen. 

Die Eingaben zum Schwellenwert im Art. 10 Abs. 2 FINIV-FINMA gingen in 

verschiedene Richtungen. Der Anhörungsentwurf trägt mit der Vorgabe ei-

ner quantitativen Schwelle von CHF 25 Mio. dem risikobasierten Ansatz 

Rechnung. Der Schwellenwert wird belassen. Die Aufnahme von qualitativen 

Anforderungen als Voraussetzung zur Durchführung von Szenarioanalysen 

erwies sich als nicht praktikabel und führt zu vielen Auslegungsfragen und 

Unklarheiten.  

                                                      
1 Abrufbar unter https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD590.pdf 
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Fazit 

Die Szenarioanalysen werden im Art. 10 Abs. 1 FINIV-FINMA auf offene kol-

lektive Kapitalanlagen eingeschränkt. 

Der Wortlaut in Art. 10 Abs. 2 FINIV-FINMA wird dahingehend angepasst, 

dass bei einer kollektiven Kapitalanlage unter CHF 25 Mio. zwar keine Sze-

narioanalysen erforderlich sind, jedoch eine Beurteilung der Risiken nach 

wie vor erwartet wird. 

Art. 11 Interne Richtlinien zu Risikomanagement und -kontrolle 

Stellungnahmen 

Resoluzium bringt vor, dass Liquiditätsschwellenwerte nur sinnvoll seien, 

wenn diese verbindlich sind und die Folgemassnahmen klar definiert seien. 

Gleichzeitig könne aber eine automatische und strenge Anwendung der Li-

quiditätsschwellen, d.h. der Verkauf von illiquiden Positionen, kontraproduk-

tiv sein. Auch die Stellungnahme der SFAMA geht in diese Richtung. Der 

Wortlaut in Art. 11 Abs. 5 FINIV-FINMA sei dahingehend anzupassen, dass 

bei der Überschreitung der Schwellenwerte nicht automatisch Massnahmen 

zu ergreifen seien, weil es primär darum gehe, bei einer Überschreitung die 

Liquidität zu überprüfen und erst in einem zweiten Schritt, Massnahmen zu 

ergreifen.  

Würdigung 

Die Position der SFAMA überzeugt. Bei den Schwellenwerten handelt es 

sich um interne Richtwerte, an denen sich der Portfoliomanager orientiert. 

Die Überschreitung dieser Schwellen bedeutet kein automatisches rebalan-

cing des Portfolios, sondern verlangt eine Überprüfung und je nach Beurtei-

lung eine allfällige Einleitung von Massnahmen. Es wird eine dahingehende 

Klarstellung im Erläuterungsbericht aufgenommen. 

Fazit 

Es werden im Erläuterungsbericht die Folgen bei Überschreitung der Liquidi-

täts-Schwellenwerte ausgeführt.  

Art. 12 Interne Richtlinien zu Anlagetechniken und Derivaten 

Stellungnahmen 

Gemäss SBVg werden bestimmte Aspekte bezüglich Anlagetechnik und De-

rivate auf Mandatsebene im Vermögensverwaltungsvertrag bzw. den dazu-

gehörigen Anlagerichtlinien für jedes Portfolio bzw. jeden Fonds individuell 

vereinbart. Die in Art. 12 FINIV-FINMA geforderte Dokumentation müsse 
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folglich zumindest teilweise auch ausserhalb der internen Richtlinien umge-

setzt werden können. 

Würdigung 

Bei den in Art. 12 FINIV-FINMA erwähnten internen Richtlinien geht es nicht 

darum, den effektiven Einsatz der Anlagetechniken und Derivate im Einzel-

fall zu definieren, sondern darum, die Grundsätze festzulegen, die der Ver-

walter von Kollektivvermögen beim Einsatz von Derivaten zu berücksichti-

gen hat, bspw. welche Derivate er überhaupt einsetzen darf oder wie die Ri-

sikokontrolle, Bewertung etc. erfolgen. Er kann sodann auf Stufe der einzel-

nen Mandate oder Produkte weitere Einschränkungen oder Präzisierungen 

vornehmen. Der Erläuterungsbericht wird um eine entsprechende Klarstel-

lung ergänzt. 

Fazit 

Der Erläuterungsbericht wird um eine Klarstellung ergänzt zum Verhältnis 

der internen Richtlinien gemäss Art. 12 FINIV-FINMA zum Einsatz von Deri-

vaten im Einzelfall basierend auf Vereinbarungen im einzelnen Mandats- 

bzw. Vermögensverwaltungsvertrag mit dem Kunden. 

Art. 14 Risikokontrolle 

Stellungnahmen 

Gemäss Resoluzium gibt es aus Sicht des Anlegerschutzes nicht unter-

schiedliche Risikokontroll-Mechanismen für kollektive Kapitalanlagen bzw. 

Vermögen aus Vorsorgeeinrichtungen und übrigen Verwaltungsmandaten. 

Ausserdem sei die Bewertung der Risiken jeder einzelnen Position nicht im-

mer aussagekräftig.  

Würdigung 

Die Aufzählung der kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgevermögen und übri-

ger Mandate sowie der Hinweis auf die einzelnen Positionen hat nicht zum 

Zweck, unterschiedliche Kontrollmechanismen vorzusehen, sondern darzu-

legen, in welchen Bereichen die Risikokontrollen erfolgen müssen und dass 

alle Positionen miteinbezogen werden müssen.  

Fazit 

Art. 14 FINIV-FINMA wird nicht angepasst.  
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3.1.2.2 Berufshaftpflichtversicherung (Art. 15–17 FINIV-FINMA) 

Art. 15 Anforderungen 

Stellungnahmen 

Gemäss GSCGI sei die Nachhaftung beim Claims-Made-Prinzip kontrapro-

duktiv und wegzulassen (vgl. auch die Stellungnahmen zu Art. 1 FINIV-

FINMA). Des Weiteren seien die Prozentsätze im Vergleich zum ehemaligen 

Art. 75 Abs. 2 und 3 KKV-FINMA ohne Erklärung erhöht worden. 

Der VSV merkt an, dass Deckungssummen und Haftpflichtversicherungen 

nicht rückwirkend angepasst werden könnten. Entsprechend seien diese 

aufgrund der jeweiligen Vorjahreswerte bzw. bei der Übernahme weiterer 

kollektiver Kapitalanlagen in Verwaltung anzupassen. Gerade in letzterem 

Fall bestehe sonst das Risiko einer Unterversicherung. 

Würdigung 

Das Claims-made-Prinzip, auch Anspruchserhebungs-Prinzip genannt, defi-

niert, unter welchen Umständen ein versicherter Schadenfall vorliegt. Dabei 

ist entscheidend, dass die Anspruchserhebung (claims made) innerhalb der 

Versicherungslaufzeit erfolgt. Die Nachhaftung dehnt diese Zeit aus und ist 

daher für den Versicherungsnehmer vorteilhaft. Des Weiteren wurde die Er-

höhung des Versicherungsschutzes auf 2% des Gesamtvermögens für eine 

Einzelforderung und auf 3% für sämtliche Forderungen auf den im Vorfeld 

der Anhörung geäusserte Wunsch der Branche vorgenommen, um eine aus-

reichende Versicherungsdeckung sicherzustellen. 

Der vom VSV vorgeschlagene Wortlaut in Art. 15 Abs. 3 FINIV-FINMA be-

rücksichtigt auch die unterjährige Risikoausdehnung direkt in der Berech-

nung der Deckungssumme und wird übernommen. 

Fazit 

Der Wortlaut in Art. 15 Abs. 3 FINIV-FINMA wird dahingehend ergänzt, dass 

sich die Höhe des Versicherungsschutzes jährlich anhand das Gesamtver-

mögens per Abschluss der Jahresrechnung der vom Verwalter von Kollektiv-

vermögen verwalteten kollektiven Kapitalanlagen oder Vorsorgeeinrichtun-

gen richtet sowie im Zeitpunkt der Übernahme zusätzlicher Verwaltungs-

mandate von kollektiven Kapitalanlagen oder Vorsorgeeinrichtungen zu be-

rechnen ist. 
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Art. 17 Berufshaftungsrisiken 

Stellungnahmen 

Von B&K wurden Vorschläge zur Änderungen von Begriffen u.a. zwecks 

Verhinderung von Rechtsstreitigkeiten bzw. Usanz in der Versicherungs-

marktpraxis vorgeschlagen („Anlagefehler“ oder „Vertrauenspersonen“ bzw. 

„Vertrauensschäden“) gemacht. Weiter bringt SRO-treuhandsuisse vor, dass 

Anlagefehler im Zusammenhang mit Haftung aus Auftrag zivilrechtlich falsch 

sei, da eine Berufshaftpflichtversicherung nur für Schäden aufkomme, die 

aus Pflichtwidrigkeit, Verschulden und Kausalzusammenhang eingetreten 

seien. 

Würdigung 

Zu den Begriffen wie „Vermögensschäden“ oder „Anlagefehler“ und zum De-

ckungsprinzips mit Bezug auf Mitarbeiter oder Vertrauenspersonen kann auf 

die Würdigung zu Art. 2 FINIV-FINMA (oben Ziff. 3.1.1) verwiesen werden. 

Betreffend die Haftung für Anlagefehler ist darauf hinzuweisen, dass diese, 

wie in Bst. a von Art. 17 (neu Art. 16) Abs. 2 FINIV-FINMA ausgeführt, insbe-

sondere auf Verletzung von gesetzliche und vertragliche Pflichten oder Best-

immungen des Vermögensverwaltungsvertrags betreffend die Kollektivver-

mögen, den Fondsvertrag oder die Satzung der kollektiven Kapitalanlage 

bzw. das Reglement der Vorsorgeeinrichtung zurückzuführen sein müssen.  

Fazit 

Art. 17 FINIV-FINMA (neu Art. 16) wird nicht angepasst. 

3.1.3 Fondsleitungen (Art. 18 FINIV-FINMA) 

Stellungnahmen 

Gemäss SFAMA ist es im Sinne eines risikobasierten Ansatzes bei der 

Übertragung der Anlageentscheide nicht erforderlich, dass sowohl das dele-

gierende Institut als auch der Delegierte kumulativ sämtliche Massnahmen 

für ein angemessenes Risk Management mit Bezug auf die Investment 

Risks sicherstellen müssen. 

Würdigung 

Der Anpassungsvorschlag ist sinnvoll und wird in Form eines neuen Art. 18 

Abs. 2 FINIV-FINMA umgesetzt. 
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Fazit 

In einem neuen Art. 18 Abs. 2 FINIV-FINMA wird konkretisiert, dass beim 

Risikomanagement die Fondsleitung die entsprechenden Massnahmen des 

Vermögensverwalters für Kollektivvermögen im Rahmen ihrer risikobasierten 

Beurteilung berücksichtigen kann. 

3.1.4 Aufsichtsprüfung und Rechnungsprüfung für Verwalter von Kol-

lektivvermögen und Fondsleitungen (Art. 19–22 FINIV-FINMA) 

Art. 20 Rechnungsprüfung 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse regte an, in einem eigenständigen Artikel die Grundsätze 

der Rechnungsprüfung der kollektiven Kapitalanlagen zu regeln. 

Würdigung 

Die Aufnahme eines eigenständigen Artikels zur Rechnungsprüfung der kol-

lektiven Kapitalanlagen in die FINIV-FINMA erscheint sachfremd, da die kol-

lektiven Kapitalanlagen im KAG und nicht im FINIG geregelt sind. Die Mehr-

heit der durch EXPERTsuisse angeregten Inhalte dieses neuen Artikels sind 

zudem bereits in anderen Erlassen (KAG, KKV, KKV-FINMA) festgehalten. 

Ferner schlägt EXPERTsuisse vor, die Prüfung der kollektiven Kapitalanlage 

von der Aufsichtsprüfung der Fondsleitung abzugrenzen. Dies erscheint 

sachgerecht. Allerdings wird die Anpassung in der KKV-FINMA und nicht in 

der FINIV-FINMA vorgenommen. 

Fazit 

Fazit 

Art. 111 KKV-FINMA wird durch einen neuen Absatz 1bis ergänzt, welcher 

die Abgrenzung der Prüfung der kollektiven Kapitalanlagen von der Auf-

sichtsprüfung der Fondsleitung darlegt. 

Art. 22 Berichte über die Aufsichts- und Rechnungsprüfung 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse schlug vor, bei den Vorgaben zur aufsichtsrechtlichen Be-

richterstattung der Fondsleitung analog der bisherigen Formulierung in 

Art. 112 Abs. 1 KKV-FINMA die Terminologie „unter Einbezug“ statt „sowie“ 

der kollektiven Kapitalanlagen zu verwenden. 
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Würdigung 

Der Vorschlag von EXPERTsuisse zur Beibehaltung der bisherigen Termi-

nologie „unter Einbezug“ erscheint sachgerecht, da die Verwendung von 

„sowie“ fälschlicherweise dahingehend interpretiert werden könnte, dass für 

die kollektiven Kapitalanlagen eine separate aufsichtsrechtliche Berichter-

stattung zu erfolgen hätte.  

Fazit 

In Art. 22 FINIV-FINMA wird „sowie“ durch „unter Einbezug“ ersetzt.  

3.1.5 Form der Zustellung (Art. 24 FINIV-FINMA)  

Stellungnahmen 

B&K merkten an, dass von Finanzinstituten mandatierte Anwälte für ihre Kli-

enten auf der Erhebungs- und Gesuchsplattform (EHP) der FINMA Einga-

ben tätigen können sollten. Aus diesem Grund sollte die Bezeichnung von 

Anwälten sowohl als eigentliche Berechtigungsverantwortliche eines Instituts 

als auch, je nach Fall, als zusätzliche externe Nutzer der Plattform, tech-

nisch möglich sein, um eine umfassende und nahtlose Betreuung des Klien-

ten sicherzustellen.  

Würdigung 

Anwälte können sich als Berechtigungsverantwortliche (BVA) von Instituten 

berechtigen lassen. Es gilt aber zu beachten, dass der BVA auch nach Ab-

schluss des Bewilligungsverfahrens für das Institut verantwortlich bleibt (z.B. 

für Datenerhebungen, Gesuchseingaben etc.). Ist dies nicht gewünscht, ist 

nach erfolgter Bewilligung eine Deregistrierung als BVA auf der Homepage 

der FINMA vorzunehmen und der FINMA gleichzeitig ein Mitarbeiter des Be-

willigungsträgers als Ersatz zu melden. 

Fazit 

Die Bestimmung wird unverändert belassen. 

In den Erläuterungen wird ergänzt, dass es Vertretern des Instituts (inkl. An-

wälten) möglich ist, als Berechtigungsverantwortliche (BVA) elektronische 

Eingaben über die EHP einzureichen. 
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3.2 Kollektivanlagenverordnung-FINMA 

3.2.1 Institute (Art. 66–76, 86 und 107 KKV-FINMA) 

Art. 66 Publikationspflichten 

Stellungnahmen 

In Bezug auf die Publikationspflichten des Vertreters (Art. 66 Abs. 1 KKV-

FINMA) merkte die SFAMA an, dass dieser die genannte Pflicht meist gar 

nicht selber wahrnehmen könne, sondern diese bloss überwache, da er in 

der Regel nicht an die Systeme des Anbieters angebunden sei. Aus diesem 

Grund solle der Vertreter die Veröffentlichung bloss sicherstellen müssen. 

Betreffend den Publikationszeitpunkt (Art. 66 Abs. 3 KKV-FINMA) schlägt 

die SFAMA vor, den Wortlaut der Teilbestimmung dahingehend anzupas-

sen, dass die Mitteilung über die Änderung an den Dokumenten, die im Hei-

matstaat der ausländischen kollektiven Kapitalanlage an die Anlegerinnen 

und Anleger geht, in der Schweiz nicht gleichzeitig, sondern lediglich zeitnah 

veröffentlicht werden müsse.  

Würdigung 

Zu Art. 66 Abs. 1 KKV-FINMA: In der Tat werden die Vertreter nicht zur ei-

genhändigen Erstellung der Publikationen verpflichtet, sondern müssen le-

diglich sicherstellen, dass die betreffenden Informationen in genannter Form 

und im genannten Zeitrahmen veröffentlicht werden. Ein entsprechender 

Hinweis wird im Erläuterungsbericht aufgenommen. Der Wortlaut im Verord-

nungstext wird belassen. 

Zu Art. 66 Abs. 3 KKV-FINMA: Die vorgeschlagene Anpassung wird nicht 

übernommen. Mit der Terminologie „zeitnah“ kann eine unmittelbare Zurver-

fügungstellung für Schweizer Anlegerinnen und Anleger nicht mehr gewähr-

leistet werden, weshalb sie gegenüber den Anlegerinnen und Anlegern im 

Heimatland benachteiligt werden könnten. Zudem wurde es mit FIDLEG 

möglich, die Publikationen in der Schweiz auch in englischer Sprache zu 

verfassen, weshalb davon auszugehen ist, dass die von der SFAMA geäus-

serten Bedenken in der Praxis von untergeordneter Relevanz sein werden. 

Es erscheint aber zweckmässig, im Erläuterungsbericht darauf hinzuweisen, 

dass eine Mitteilung mit wenigen Tagen Verzögerung erfolgen kann, wenn 

eine gleichzeitige Publikation aus operativer Sicht und aus nachvollziehba-

ren Gründen nicht möglich ist. Ebenfalls zweckmässig ist es, die bisherige 

Praxis weiterzuführen, wonach eine unverzügliche Meldung von Änderungen 

der Dokumente gemäss Art. 13a KKV spätestens innert einem Monat nach 

Inkrafttreten der Änderungen bei der FINMA vorgenommen werden muss. 
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Fazit 

Der Verordnungstext wird in seiner bisherigen Form belassen, jedoch wer-

den in den Erläuterungen ergänzende Klarstellungen betreffend die Pflicht 

zur Erstellung von Publikationen vorgenommen. 

Art. 66a Meldepflichten 

Stellungnahmen 

Die SFAMA würde es begrüssen, wenn in den Erläuterungen zu Art. 66a ein 

präzisierender Hinweis angebracht würde, dass die bisherige Praxis der 

FINMA zum FINMA-Rundschreiben 2013/9 beibehalten wird. Gemäss 

SFAMA betrifft dieses Anliegen hauptsächlich das Prozedere im Zusammen-

hang mit der Nicht-Lancierung von Fonds. In Bezug auf Art. 66a Abs. 1 

Bst. b KKV-FINMA schlägt die SFAMA weiter vor, dass keine Meldepflicht 

bestehen solle, wenn das Angebot in der Schweiz eingestellt wurde, weil 

dies nicht praktikabel sei. Zudem spricht sich die SFAMA dafür aus, Art. 66a 

Abs. 2 KKV-FINMA ersatzlos zu streichen, da diese Bestimmung angesichts 

von Art. 120 Abs. 2bis KAG redundant sei. 

Würdigung 

Der von der SFAMA angeregte präzisierende Hinweis, wonach bei Nicht-

Lancierung von Fonds die bisherige Praxis gilt, wird im Erläuterungsbericht 

aufgenommen. Der Vorschlag betreffend Meldepflicht bei Einstellung des 

Angebots entspricht der bisherigen Praxis, welche ohne Weiteres umgesetzt 

werden konnte. Entsprechend wird an der Meldepflicht bei Einstellung des 

Angebots festgehalten.  

Fazit 

Art. 66a KKV-FINMA wird nicht angepasst, wobei in Bezug auf die Nicht-

Lancierung von Fonds eine Präzisierung im Erläuterungsbericht aufgenom-

men wird. 

Art. 67–71 Risikomanagement und Risikokontrolle 

Stellungnahmen 

Die SFAMA und EXPERTsuisse erachten es als wichtig, dass der in Art. 67 

KKV-FINM enthaltene Verweis, wonach gewisse Regelungen der FINIV-

FINMA in Bezug auf das Risikomanagement, Compliance und IKS sinnge-

mäss auf die SICAV Anwendung finden, auf weitere Bestimmungen der FI-

NIV-FINMA erweitert wird. In diesem Zusammenhang merkt die SFAMA 

ausserdem an, dass für die fremdverwaltete SICAV eine Präzisierung in ei-

nem eigens hierfür geschaffenen Abs. 2 vorgenommen werden soll.  
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Würdigung 

Die von der SFAMA und EXPERTsuisse vorgeschlagene Erweiterung des 

Verweises in Art. 67 erscheint zweckmässig. Der Verordnungstext wird ent-

sprechend angepasst, womit neu die Art. 8 – 14 FINIV-FINMA sinngemäss 

für die SICAV als anwendbar erklärt werden. Von der Schaffung eines 

neuen Abs. 2 zur Aufnahme von Präzisierungen speziell für die fremdverwal-

tete SICAV wird im Sinne einer prinzipienbasierten Regelung abgesehen.  

Fazit 

Für die SICAV werden Art. 8–14 FINIV-FINMA als sinngemäss anwendbar 

erklärt. Auf eine spezielle Regelung in Bezug auf fremdverwaltete SICAV 

wird verzichtet. 

Art. 106a Prospekt 

Stellungnahmen 

Hinsichtlich der Prospektpflicht beantragt die SFAMA, dass auch für kollek-

tive Kapitalanlagen, die ausschliesslich qualifizierten Anlegerinnen und Anle-

gern angeboten werden, eine allgemeine Befreiung von der Prospektpflicht 

nach Art. 48 f. FIDLEG gilt. So sei im Erläuterungsbericht zu den Verord-

nungsentwürfen des Bundesrates davon ausgegangen worden, dass die 

FINMA in Abkehr der bisherigen Einzelfallprüfung eine allgemeine Aus-

nahme auf Verordnungsstufe vorsehen werde. Im finalen Erläuterungsbe-

richt wurde sodann noch festgehalten, dass der FINMA die entsprechende 

Möglichkeit offen stünde. 

Würdigung 

Für die geforderte, gernell-abstrakte Ausnahmeregelung in der KKV-FINMA 

fehlt es an einer entsprechenden Delegationsnorm im übergeordneten 

Recht. Die Ausführungen im Erläuterungsbericht zu den Verordnungen stel-

len für die FINMA keine genügende Grundlage dar, um gestützt darauf eine 

entsprechende Ausnahme auf Stufe FINMA-Verordnung vorzusehen. In der 

Praxis werden allerdings kollektive Kapitalanlagen für qualifizierte Anleger in 

der Regel einzelfallweise von der Prospektpflicht befreit.  

Fazit 

Auf eine allgemeine Ausnahme der Prospektpflicht für kollektive Kapitalan-

langen, die ausschliesslich qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern ange-

boten werden, verzichtet. Die Praxis der FINMA, wonach diese kollektiven 

Kapitalanlagen in der Regel von der Prospektpflicht befreit sind, wird aller-

dings beibehalten. 
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3.2.2 Prüfung und Prüfberichte (Art. 111–112 und 114 KKV-FINMA) 

Art. 111 Rechnungsprüfung 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse hatte im Rahmen der Anhörung zu Art. 20 FINIV-FINMA 

Präzisierungen hinsichtlich des Prüfungsumfangs bei kollektiven Kapitalanla-

gen bzw. der Abgrenzung zur Aufsichtsprüfung der Fondsleitung angeregt. 

Würdigung 

Die von EXPERTsuisse vorgeschlagene Klarstellung bezüglich der Abgren-

zung der Prüfung der kollektiven Kapitalanlage zur aufsichtsrechtlichen Prü-

fung der Fondsleitung ist inhaltlich sachgerecht. Da kollektive Kapitalanlagen 

nicht im FINIG bzw. der FINIV-FINMA geregelt sind, wurde der Vorschlag 

von EXPERTsuisse Vorschlag stattdessen teilweise in Art. 111 der KKV-

FINMA übernommen. 

Fazit 

Art. 111 Abs.1 bis KKV-FINMA grenzt neu ab, welche Aspekte der gesetzli-

chen, vertraglichen, statutarischen und reglementarischen Vorschriften nicht 

Gegenstand der Prüfung der kollektiven Kapitalanlage bilden und folglich bei 

der Fondsleitung geprüft werden. 

Art. 112 Aufsichtsprüfung sowie Art. 114 Prüfbericht Aufsichtsprüfung 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse schlug u.a. vor, die Einreichefrist von 6 Monaten für die Auf-

sichtsrechtliche Berichterstattung in Art. 114 KKV-FINMA weiterhin zu er-

wähnen. 

Würdigung 

Die Frist von 6 Monaten für die Einreichung der aufsichtsrechtlichen Bericht-

erstattung an die FINMA findet sich in Rz 121 des FINMA RS 2013/3 „Prüf-

wesen“ definiert 

Fazit 

Art. 114 KKV-FINMA wird nicht angepasst. 
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3.2.3 Elektronische Zustellung (Art. 116a KKV-FINMA) 

Stellungnahmen 

Hinsichtlich des in Art. 116a KKV-FINMA verwendeten Begriffs „Finanzinsti-

tut“ kritisieren sowohl die SFAMA als auch B&K, dass dieser nicht sachge-

recht sei und zu kurz greife, weil die SICAV, SICAF, KmGK sowie Depotban-

ken und Vertreter nicht unter die Definition der Finanzinstitute nach FINIG 

fallen. In diesem Zusammenhang schlägt die SFAMA vor, auf den Begriff 

des „Finanzinstituts“ zu verzichten und stattdessen eine passive Formulie-

rungsform zu wählen.  

Würdigung 

Der Einwand von SFAMA und B&K ist berechtigt. Entsprechend wird die von 

der SFAMA vorgeschlagene Anpassung der Formulierung übernommen.  

Fazit 

Art. 116a KKV-FINMA wird dahingehend angepasst, dass auf den Begriff 

„Finanzinstitut“ verzichtet wird. 

3.3 Erläuterungen zur Kollektivanlagen-Konkursverordnung-
FINMA 

Stellungnahmen 

Sowohl die SFAMA als auch L&S verlangen eine Klarstellung, welcher kon-

kretisierende Erlass – KAKV-FINMA und/oder BIV-FINMA – künftig auf das 

Konkurs- und Sanierungsverfahren bei Fondsleitungen Anwendung findet. 

In Bezug auf das Konkursverfahren erachten es die SFAMA und L&S als 

sachgerecht, wenn die bisherigen Regelungen der KAKV-FINMA auch wei-

terhin Geltung haben, weil diese Rücksicht auf die Besonderheiten der 

Fondsleitungen nehmen. In diesem Zusammenhang wird von L&S weiter 

ausgeführt, dass die Regelungen in der KAKV-FINMA lückenhaft seien, 

weshalb noch entsprechende Ergänzungen vorzunehmen seien.  

Betreffend das Sanierungsverfahren bei Fondsleitungen halten die SFAMA 

und L&S übereinstimmend fest, dass die KAKV-FINMA nicht um Regelun-

gen zum Sanierungsverfahren ergänzt wurde. Vor diesem Hintergrund wird 

die Frage aufgeworfen, ob die Bestimmungen zu den Massnahmen bei In-

solvenzgefahr der BIV-FINMA angewendet werden sollen. Diesbezüglich 

beide der Ansicht, dass eine unbesehene Übernahme der bankenrechtlichen 

Regelungen nicht angezeigt sei, da diese nicht auf die besonderen Verhält-

nisse bei Fondsleitungen bzw. deren kollektiven Kapitalanlagen ausgerichtet 

seien. Würden die in der BIV-FINMA aufgeführten Sanierungsmassnahmen 
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für Fondsleitungen modifiziert, empfiehlt L&S in Betracht zu ziehen, die be-

treffenden Regelungen direkt in die KAKV-FINMA zu übernehmen, um eine 

Aufspaltung der Insolvenzregelungen in zwei verschiedene Erlasse zu ver-

meiden.  

Würdigung 

Aufgrund des klaren Wortlauts von Art. 67 Abs. 1 FINIG, wonach die Bestim-

mungen des BankG über die Massnahmen bei Insolvenzgefahr und den 

Bankenkonkurs auch für Fondsleitungen sinngemäss anzuwenden sind, er-

scheint es sachgerecht und zweckmässig, die konkretisierenden Bestim-

mungen einheitlich und ausschliesslich in der BIV-FINMA zu regeln. Der vor-

gebrachte Punkt, dass nach wie vor Spezialbestimmungen für Fondsleitun-

gen notwendig seien, ist richtig und wurde entsprechend berücksichtig: 

Mehrheitlich wurden die bisher in der KAKV-FINMA statuierten Spezialbe-

stimmungen für Fondsleitungen direkt auf Gesetzesstufe (FINIG) gehoben. 

Die einzige noch in der KAKV-FINMA verbliebene Spezialbestimmung für 

Fondsleitungen (Art. 34) wurde in die BIV-FINMA (in Form eines neuen Art. 

20a) überführt. Weiter wurde der Geltungsbereich der BIV-FINMA explizit 

auf Fondsleitungen ausgeweitet und terminologische Anpassungen in Art. 5 

Abs. 1 sowie in Art. 16 Abs. 3 BIV-FINMA vorgenommen.  

In Bezug auf das Sanierungsverfahren bei Fondsleitungen ist festzuhalten, 

dass gestützt auf Art. 67 Abs. 1 FINIG ebenfalls die Bestimmungen der BIV-

FINMA Geltung entfalten. Die diesbezüglichen Bedenken von SFAMA und 

von L&S werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund des klaren Wortlauts 

des Gesetzestextes, der lediglich von einer „sinngemässen“ Anwendung der 

Schutzmassnahmen bei Sanierungen spricht, erscheint die Aufnahme von 

Spezialbestimmungen für Fondsleitungen allerdings nicht notwendig.  

Fazit 

Das Konkurs- und Sanierungsverfahren bei Fondsleitungen wird einheitlich 

und ausschliesslich in der BIV-FINMA konkretisiert. Die KAKV-FINMA 

kommt nicht zur Anwendung. 

3.4 Bankeninsolvenzverordnung-FINMA 

Im Zusammenhang mit der BIV-FINMA wurde deren Anwendbarkeit auf das 

Konkurs- und Sanierungsverfahren bei Fondsleitungen sowohl von der 

SFAMA als auch von L&S thematisiert. Eine Zusammenfassung der Stel-

lungnahmen sowie deren Würdigung findet sich in den Erläuterungen zur 

KAKV-FINMA (vgl. oben Ziff.3.3) 
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3.5 Geldwäschereiverordnung-FINMA 

3.5.1 Zweigniederlassungen und Gruppengesellschaften im Ausland 

(Art. 5 GwV-FINMA) 

Stellungnahmen 

Der VSV merkte an, dass es bei Vermögensverwaltern und Trustees, wel-

che von einer Gruppe mit Sitz im Ausland beherrscht werden, hinsichtlich 

Art. 5 Abs. 1 GwV-FINMA zu Unklarheiten kommen könnte. Schwester- und 

Muttergesellschaften im Ausland stellten zwar Bestandteil der Gruppe dar, 

die Schweizer Einheit könne bei diesen aber nicht dafür sorgen, dass sie die 

Prinzipien des GwG und der Verordnung einhalten. Im Weiteren sei nicht 

klar, inwieweit von Trustees eingesetzte Hilfsgesellschaften (häufig Sitzge-

sellschaften ohne eigenes Personal) von der Bestimmung erfasst würden 

und Pflichten nach der Verordnung überhaupt wahrnehmen könnten. 

Würdigung 

Art. 5 GwV-FINMA referenziert in Abs. 1 Gruppengesellschaften und Zweig-

niederlassungen, in Abs. 2 hingegen Tochtergesellschaften und Zweignie-

derlassungen. Im Sinne der Anmerkung des VSV ist zu Abs. 1 insofern klar-

zustellen, dass Mutter- oder Schwestergesellschaften nicht mitgemeint sind, 

sondern nur nachgelagerte beherrschte Gesellschaften. Hilfsgesellschaften, 

auch solche ohne eigenes Personal, sind jedoch in jedem Fall von Art. 5 

GwV-FINMA erfasst. 

Fazit 

Art. 5 GwV-FINMA wird nicht angepasst. 

3.5.2 Dokumentationspflicht (Art. 39 GwV-FINMA) 

Stellungnahmen 

Die SBVg regt an, dass vor dem Hintergrund, dass gemäss Art. 15 Abs. 4 

VSB 20 elektronische Schlüssel oder andere geschäftsübliche Mittel ausge-

tauscht werden können, die aktuell bestehende Erleichterungen für Banken 

beibehalten werden sollten. 

Der VQF wünscht eine weitere Präzisierung der Definition der „allgemeinen 

Bekanntheit“, idealerweise durch eine abschliessende Aufzählung. 
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Würdigung 

Die Ergänzung der Ausnahme in Art. 39 Abs. 1 Bst. c GwV-FINMA um Ban-

ken und Wertpapierhäuser erscheint sachgerecht. Dies entspricht einer Fort-

führung der Regelung im früheren Zirkular „Bevollmächtigtenregister“ der 

SBVg vom 1. April 2009. 

Der Begriff der „allgemeinen Bekanntheit“ besteht bereits in Art. 53 GwV-

FINMA. Eine abschliessende Aufzählung, welche Personen oder Unterneh-

men darunterfallen, erscheint weder sinnvoll noch möglich. 

Fazit 

In Art. 39 Abs. 1 Bst. c werden „Banken“ und „Wertpapierhäuser“ zusätzlich 

in die Aufzählung aufgenommen. 

3.5.3 Erforderliche Angaben (Art. 44 GwV-FINMA) 

Stellungnahmen 

Der VSV weist darauf hin, dass im Kapitel „Identifizierung der Vertragspartei“ 

Bestimmungen zur Identifikation sowohl von Trusts als auch von Minderjäh-

rigen, wie sie in der VSB 20 oder in den SRO-Reglementen enthalten sind, 

ergänzt werden sollten. 

Würdigung 

Der Eingabe kann gefolgt werden. Entsprechend werden in den neuen 

Abs. 4 und 5 von Art. 44 GwV-FINMA Bestimmungen zur Identifikation von 

Trusts und Minderjährigen aufgenommen. 

Fazit 

Art. 44 wird um Bestimmungen zur Identifikation von Trusts und Minderjähri-

gen ergänzt. 

3.5.4 Identifikation von Kunden bei Transaktionen mit virtuellen Wäh-

rungen (Art. 51a GwV-FINMA) 

Stellungnahmen 

Die Senkung des Schwellenwerts für die Identifikation von Kunden bei 

Transaktionen mit virtuellen Währungen führte zu einer Vielzahl von Stel-

lungnahmen mit unterschiedlicher Stossrichtung. Gegen die Änderung spra-

chen sich Bitcoin Association Switzerland, Roussel, Moving Media und Bity 

SA sowie Kunz Compliance aus. Sie machten geltend, die Bestimmung sei 
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nicht technologie- resp. wettbewerbsneutral, da sie zu einer Diskriminierung 

virtueller Währungen gegenüber Bargeld führe. Bity machte zudem geltend, 

mit zunehmender Verbreitung virtueller Währungen und der komplexen Ter-

minologie im Bereich der Krypto-Assets werde es in Zukunft immer schwieri-

ger, virtuelle Währungen nach Art. 51a GwV-FINMA gegenüber fiat-Geld ab-

zugrenzen. Zudem sei die Anpassung nicht verhältnismässig; von virtuellen 

Währungen gingen im Vergleich zu Bargeld keine erhöhten Geldwäschereiri-

siken aus resp. die Risikosituation sei im Rahmen der Vorlage nicht ausrei-

chend abgeklärt und erläutert worden. 

Von anderen Anhörungsteilnehmern wurde die geplante Änderung neutral 

bewertet oder ausdrücklich begrüsst. Die Senkung des Schwellenwerts sei 

angesichts der internationalen Standards „nachvollziehbar“ (VQF, SRO 

Treuhandsuisse) oder „gerechtfertigt“ (OAR-G). ARIF regte an, bei Transak-

tionen mit virtuellen Währungen die Vertragspartei wie bei Geld- und Wer-

tübertragungen in jedem Fall zu identifizieren, was einem Schwellenwert von 

CHF 0 entsprechen würde. 

Würdigung 

Virtuelle Währungen weisen gemäss Analyse der interdepartementalen Ko-

ordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismus-

finanzierung (KGGT) des Bundes ein im Vergleich zu Bargeld erhöhtes Ri-

siko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung auf.2 Die Senkung des 

Schwellenwerts bezweckt somit keine Diskriminierung spezifischer Techno-

logien, sondern sie knüpft an dem bei virtuellen Währungen erhöhten Geld-

wäschereirisiko an. Die FINMA hat ihre Beurteilung der Risiken bei Transak-

tionen mit virtuellen Währungen in der Anhörung eingehend dargelegt.3 Die 

eingegangenen Stellungnahmen haben keine Grundlagen enthalten, die 

diese Einschätzung grundlegend verändern würden. Aus diesen Gründen 

wird die Regelung gemäss Anhörungsvorschlag als weiterhin sachgerecht 

erachtet und daran festgehalten.  

Fazit 

Art. 51a wird GwV-FINMA nicht angepasst. 

                                                      
2 Vgl. Bericht der KGGT, National Risk Assessment: Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinan-

zierung durch Krypto-Assets und Crowdfunding, Oktober 2018 (insb. S. 22), abrufbar unter: 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/56167.pdf 

3 Erläuterungsbericht vom 7. Februar 2020, S. 36 bis 38. 



 
 

 
 

 32/53 
 

 

3.5.5 Identifikationspflichten der börsenkotierten Investmentgesell-

schaften (Art. 54 GwV-FINMA)  

Stellungnahmen 

Der VSV weist darauf hin, dass Art. 54 GwV-FINMA gestrichen werden 

könne, da der 5. Titel aufgrund seines neuen Geltungsbereiches (Finanzin-

termediäre nach Art. 2 Abs. 2 Bst. abis GwG und Personen nach Art. 1b 

BankG) nicht mehr für börsenkotierte Investmentgesellschaften gelten kann. 

Würdigung 

Der Hinweis ist berechtigt. Art. 54 GwV-FINMA kann gestrichen werden. 

Fazit 

Art. 54 GwV-FINMA wird gestrichen. 

3.5.6 Ausnahmen von der Feststellungspflicht (Art. 58 GwV-FINMA) 

Stellungnahmen 

Der VSV merkt an, dass die Aufzählung in Art. 58 GwV-FINMA die Finanzin-

termediäre nach Art. 2 Abs. 2 Bst. abis GwG nicht enthält, obwohl „weitere 

Finanzintermediäre“ mit Sitz im Ausland, die einer angemessenen prudenzi-

ellen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäsche-

rei und der Terrorismusfinanzierung unterstehen, enthalten sind. Entspre-

chend schlägt der VSV vor, dass Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 2 Bst. 

abis GwG ebenfalls der Ausnahme von der Feststellungspflicht unterliegen 

sollen. 

Würdigung 

Dem Anliegen des VSV kann gefolgt werden: Art. 58 GwV-FINMA hat Aus-

nahmen von der Feststellungspflicht betreffend Kontrollinhabern zum Inhalt. 

Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 2 Bst. abis GwG unterstehen einer ange-

messenen prudenziellen Aufsicht und Regelung in Bezug auf die Bekämp-

fung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung und sollten des-

halb mit ausländischen Finanzintermediären gleichgestellt werden. Kontroll-

inhaber von Finanzintermediären nach Art. 2 Abs. 2 Bst. abis GwG werden 

zudem bereits im Rahmen des Bewilligungsverfahren von der FINMA über-

prüft. 

Fazit 

Art. 58 Bst. c wird um die Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 2 Bst. abis 

GwG ergänzt. 
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3.5.7 Spezialgesetzlich beaufsichtigter Finanzintermediär oder steuer-

befreite Einrichtung der beruflichen Vorsorge als Vertragspartei 

(Art. 65 GwV-FINMA) 

Stellungnahmen 

OAR-G ist der Ansicht, dass Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 2 Bst. abis 

GwG gegenüber den übrigen Finanzintermediären nach Art. 2 Abs. 2 nicht 

unterschiedlich behandelt werden sollten. Der VSV ist derselben Ansicht und 

merkt an, dass dies gegen den Grundsatz der Wettbewerbsneutralität des 

Aufsichtsrechts verstosse. Zudem könnten sowohl Trustees als auch Vermö-

gensverwalter Vermögenswerte halten, ersterer als seine Kerntätigkeit, letz-

terer treuhänderisch. 

Würdigung 

Die Ausnahme von Art. 65 GwV-FINMA zielt primär auf Finanzintermediäre, 

welche Kundenvermögen auch selber entgegennehmen oder halten, d.h. 

Konten für Kundinnen und Kunden führen können. Diese müssen ihre origi-

nären Geldwäschereipräventionspflichten, namentlich die Feststellung der 

wirtschaftlich berechtigten Personen an den Vermögenswerten, erfüllen. Bei 

Finanzinstituten, die selbst keine Kundenvermögen halten, erscheint eine 

solche Ausnahme aufgrund der Beschränkung der Tätigkeit nicht notwendig. 

Um die Ausnahme konsequent umzusetzen, werden nicht kontenführende 

Wertpapierhäuser ebenfalls von der Ausnahmeliste entfernt. 

Die vorgeschlagene Fassung von Art. 65 GwV-FINMA behandelt schweizeri-

sche und ausländische Finanzintermediäre gleich: Auch bei ausländischen 

weiteren Finanzintermediären (z.B. Vermögensverwaltern) ist die Erklärung 

über die wirtschaftlich berechtigte Person einzuholen. 

Fazit 

Art. 65 wird dahingehend angepasst, dass nicht kontenführende Wertpapier-

häuser nicht mehr vom Ausnahmetatbestand erfasst sind. 

3.5.8 Lebensversicherung mit separater Konto-/Depotführung (Insu-

rance Wrapper) (Art. 65a GwV-FINMA) 

Stellungnahmen 

OAR-G erscheint die neue Bestimmung als problematisch, da die entspre-

chenden Geschäftsbeziehungen mit der Versicherung eingegangen würden. 

Der VSV weist auf das international verbreitete Berufsgeheimnis der Le-

bensversicherungsgesellschaften hin, beurteilt die Regelung als „nicht in al-

len Punkten als rechtlich tragfähig“ und ist der Ansicht, dass Insurance 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20143112/index.html#a65
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20143112/index.html#a65
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Wrapper heute keine erhöhten Risiken für Geldwäscherei oder Terrorismus-

finanzierung mehr generierten. 

Würdigung 

Die aus Art. 65a GwV-FINMA resultierenden Pflichten entsprechen inhaltlich 

denjenigen, denen Banken und Effektenhändler unter der Vereinbarung über 

die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 20) unterliegen. 

Diese Regelung hat sich in der Praxis bewährt. Die Bestimmung ist im Inte-

resse eines Level Playing Field (Anpassung der Pflichten an die übrigen pru-

denziell beaufsichtigten Finanzintermediäre). 

Fazit 

Art. 65a GwV-FINMA wird nicht angepasst. 

3.5.9 Schwellenwert für Geldwäschereifachstelle bei Finanzintermediä-

ren (Art. 75 GwV-FINMA) 

Stellungnahmen 

Der VSV begrüsst grundsätzlich, dass die Organisationsvorgaben für Ver-

mögensverwalter und Trustees in den Bereichen FINIG und GwG aufeinan-

der abgestimmt werden. Die Vorgaben zu den Aufgaben und der Funktions-

weise der Geldwäschereifachstelle (Art. 24 und 25 GwV-FINMA), der Ent-

scheidkompetenz bei Meldungen (Art. 25a) sowie zu internen Weisungen 

(Art. 26) seien hingegen auf grosse und stark arbeitsteilige Unternehmen 

ausgerichtet. In kleinen Verhältnissen könnten diese Bestimmungen nicht 

sinnvoll angewendet werden. Entsprechend schlägt der VSV eine Reihe von 

Anpassungen vor, namentlich dass die Geldwäschereifachstelle von den Li-

nienfunktionen nicht unabhängig sei muss und dass gewisse Vorschriften 

nur angewendet werden, wenn das Unternehmen eine interne Revision ein-

richten oder ein Organ für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle bestimmen 

muss. 

Seitens SRO-Treuhandsuisse und OAD-FCT wurde vorgebracht, dass die 

Herabsetzung der Schwellenwerte in Art. 75 für gewisse Finanzintermediäre 

nach Art. 2 Abs. 3 GwG, welche nur der GwG-Aufsicht einer SRO unterste-

hen, eine unverhältnismässige Massnahme sei. Entsprechend sollte es 

möglich sein, dass SRO die bisherige Praxis (Übernahme der Schwelle von 

mindestens 20 Beschäftigten gemäss der bisherigen Regelung in Art. 75) 

entsprechend fortführen können. 

Der VQF weist darauf hin, dass die Anpassung des Schwellenwerts für ge-

wisse Finanzintermediäre, welche nur hinsichtlich ihrer Pflichten nach dem 

GwG beaufsichtigt werden müssen, eine Verschärfung darstellen könnte. 
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Für die Berechnung des Bruttoertrags in Art. 75 Abs. 1 Bst. a sollte entspre-

chend nur auf die GwG-relevante Tätigkeit des Finanzintermediärs abge-

stellt werden, weil die Bestimmung nur das GwG-Risiko des Finanzinterme-

diärs betrifft.  

Würdigung 

Gemäss Art. 75 Abs. 1 GwV-FINMA haben Finanzintermediäre, welche die 

Schwellenwerte in den Bst. a nicht überschreiten und kein Geschäftsmodell 

mit erhöhten Risiken aufweisen, lediglich die Aufgaben nach Art. 24 GwV-

FINMA zu erfüllen. D.h. sie müssen einen GwG-Verantwortlichen bestimmen 

und eine entsprechende Weisung erstellen. Art. 25 GwV-FINMA müssen sie 

nur einhalten, wenn die Schwellenwerte in Bst. a und b überschritten werden 

bzw. wenn die Voraussetzungen von Art. 75 Abs. 2 GwV-FINMA gegeben 

sind. Dies stimmt mit Art. 26 Abs. 2 FINIV überein, welcher die Unabhängig-

keit des Risikomanagements und der internen Kontrolle von Vermögensver-

walter und Trustees regelt. Konkret bedeutet dies, dass kleine Gesellschaf-

ten (auch Einmanngesellschaften), welche die Schwellenwerte von 5 Voll-

zeitstellen oder 2 Millionen CHF jährlicher Bruttoertrag nicht überschreiten 

und keine erhöhten Risiken in ihren Geschäftsmodellen aufweisen, keine 

Trennung der Geldwäschereifachstelle benötigen und diese Funktion auch 

durch den einzigen Geschäftsführer wahrnehmen können. Überschreiten 

aber bspw. Einmanngesellschaften die Schwellenwerte oder weisen erhöhte 

Risiken auf, müssten auch sie die Geldwäschereifachstelle auslagern. Dies 

ist risikobasiert betrachtet vertretbar und mit Art. 26 Abs. 2 FINIV in Ein-

klang.  

Was Art. 25a und Art. 26 GwV-FINMA betrifft, so ist zwar bei kleinen Gesell-

schaften eine Trennung von Geschäftsführung und Oberleitungsorgan nicht 

zwingend bzw. es bedarf keiner unabhängigen Geldwäschereifachstelle. 

Eine „oberste Geschäftsführung“ haben aber selbst Einmanngesellschaften, 

sprich der alleinige Geschäftsführer. In diesen Fällen sind die Bestimmun-

gen in Art. 25a und Art. 26 GwV-FINMA sinngemäss, unter Berücksichtigung 

der fehlenden Trennung, anzuwenden. 

Gemäss Art. 1 Abs. 2 orientiert sich die FINMA an den Eckwerten der Ver-

ordnung, wenn sie Reglemente von Selbstregulierungsorganisationen nach 

genehmigt. Mit Inkrafttreten des FINIG ist die Verordnung nur noch auf pru-

denziell Beaufsichtigte anwendbar. Entsprechend ist Art. 1 Abs. 2 etwas an-

ders auszulegen. Bei den Sorgfaltspflichten wird bei gleicher Tätigkeit bzw. 

gleichem Geldwäscherei-Risiko weiterhin ein identischer Standard angelegt 

werden. Bei den organisatorischen Massnahmen wird hingegen feiner diffe-

renziert werden. Die tieferen Schwellenwerte von Art. 75 müssen demnach 

für die SRO-Population nicht zwingend zur Anwendung kommen und die 

FINMA wird nicht einen strikten Nachvollzug dieser Bestimmung durch die 

SRO fordern. 
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Für die Berechnung des Bruttoertrags wird dieselbe Berechnungsmethode 

wie unter Art. 26 FINIV angewendet werden und nicht eine spezifische Me-

thode für die geldwäschereirelevante Tätigkeit. 

Fazit 

Art. 75 wird nicht angepasst. 

3.5.10 Interne Weisungen (Art. 76 GwV-FINMA) 

Stellungnahmen 

OAR-G ist der Ansicht, dass sich die Aufhebung dieser Bestimmung für ge-

wisse Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 3 GwG, welche nur der GwG-Auf-

sicht einer SRO unterstehen, nicht gerechtfertigt sei.  

Würdigung 

Die FIDLEG/FINIG-Vorlage beschränkt den Anwendungsbereich der GwV-

FINMA auf prudenziell beaufsichtigte Institute. Bereits in Kraft stehende ana-

loge Bestimmungen zum bisherigen Art. 76 in SRO-Reglementen müssen 

demnach nicht zwingend angepasst werden und die FINMA wird nicht strikt 

eine Abschaffung solcher Bestimmungen durch die SRO fordern. Ausser-

dem kann eine Erstellung von internen Weisung auch für kleinere Strukturen 

angebracht und tragbar sein. Dies unterstützt den Finanzintermediär dabei, 

die allgemeinen Risikokriterien der Regulierung auf die Besonderheiten sei-

ner Tätigkeit anzupassen. 

Fazit 

Art. 76 GwV-FINMA wird nicht angepasst. 

3.5.11 Übergangsbestimmungen (Art. 78a GwV-FINMA) 

Stellungnahmen 

Der VSV macht geltend, dass die Bestimmung von Abs. 2 (Geltung von Art. 

65a GwV-FINMA) nicht bereits vor einer Bewilligungserteilung gelten könne. 

Würdigung 

Der Eingabe kann gefolgt werden. Entsprechend wird Art. 78a Abs. 2 GwV-

FINMA so angepasst, dass Art. 65aGwV-FINMA für Geschäftsbeziehungen 

gilt, die ab Erteilung der Bewilligung nach Art. 74 Abs. 2 FINIG neu aufge-

nommen werden. 
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Fazit 

Abs. 2 wird so geändert, dass Art. 65a GwV-FINMA für Geschäftsbeziehun-

gen gilt, die ab Erteilung der Bewilligung neu aufgenommen werden. 

3.6 Finanzmarktinfrastrukturverordnung-FINMA 

Stellungnahmen 

L&S weist auf inkonsistente Terminologie in der französischen Version der 

angehörten Art. 18 Abs. 3 und 4 FinfraV-FINMA hin. Ferner hält L&S fest, 

dass der Anwendungsbereich von Art. 18 FinfraV-FINMA, der nicht geändert 

werde, weiterhin problematisch sei, da diese Regelung für Personen oder 

Gesellschaften eine Meldepflicht einführe, die weder wirtschaftlich Berech-

tigte seien noch über Stimmrechte zur Ausübung nach freiem Ermessen ver-

fügten (Art. 120 Abs. 3 FinfraG). 

Würdigung 

Die vorgeschlagenen Änderungen der FinfraV-FINMA beschränken sich auf 

Anpassungen der Terminologie und der Verweise. Gegenwärtig besteht kein 

Anlass, darüber hinaus den Inhalt von Art. 18 FinfraV-FINMA zu ändern. Die 

Terminologie in der französischen Fassung wird korrigiert. 

Fazit 

Die Terminologie in der französischen Fassung wird korrigiert. Über diese 

formellen Änderungen hinaus wird Art. 18 FinfraV-FINMA nicht angepasst. 

3.7 FINMA-RS 13/8 „Marktverhaltensregeln“ 

3.7.1 Geltungsbereich (Rz 4 und 6) 

Stellungnahmen 

Der VSV begrüsst eine sinnvolle Anbindung der Vermögensverwalter und 

Trustees an die Marktverhaltensregeln. Hingegen erachtet der VSV eine un-

eingeschränkte Unterstellung von Vermögensverwaltern und Trustees unter 

die Organisationspflichten des Rundschreibens als eine wenig sinnvolle 

Massnahme und schlägt vor, dass nur vereinzelte Bestimmungen des Rund-

schreibens auf diese anwendbar sein sollten. Weiter regt der VSV an, dass 

Meldungen gemäss Rz 48 nicht an die FINMA, sondern an die zuständige 

Aufsichtsorganisation zu erstatten seien. 

Die SATC bemängelt die Ausdehnung des Geltungsbereichs des Rund-

schreibens auf Trustees generell. Diese Ausweitung stütze sich auf FIDLEG 
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(Art. 27) und FIDLEV (Art. 30), welche für Trustees grundsätzlich nicht an-

wendbar seien. Daher sei auch eine Ausdehnung auf Trustees auf Stufe 

Rundschreiben unzulässig und die „Trustees“ aus der Rz 4 und dem Gel-

tungsbereich des Rundschreibens zu streichen. 

Würdigung 

In Bezug auf die Anwendung der Organisationspflichten auf Vermögensver-

walter und Trustees (Stellungnahme VSV) wird im Erläuterungsbericht be-

reits ausgeführt (siehe S. 40), dass das Rundschreiben in seiner bewusst 

proportionalen Ausgestaltung der heterogenen Population an Beaufsichtig-

ten Rechnung trägt. Somit kann je nach Ergebnis der jährlich durchzuführen-

den Risikoeinschätzung und nach Massgabe der individuellen Geschäftstä-

tigkeit, Grösse und Struktur des betroffenen Instituts auch auf gewisse Orga-

nisationspflichten verzichtet werden. Es gibt daher keinen sachlichen Grund, 

weshalb nur vereinzelte Organisationspflichten für Vermögensverwalter und 

Trustees gelten sollten.  

Betreffend Meldepflicht (Rz 48 des Rundschreibens) an die FINMA stellt der 

VSV korrekt fest, dass die laufende Aufsicht über Vermögensverwalter und 

trustees durch die Aufsichtsorganisation ausgeübt wird. Aufgrund der Zu-

ständigkeit der FINMA für die Marktmissbrauchstatbestände gemäss 

Art. 142 und 143 FinfraG ist diese Bestimmung jedoch sachgerecht und sind 

die spezifischen Meldungen (auf Grundlage von Art. 29 Abs. 2 FINMAG) di-

rekt an die FINMA (und zur Information zusätzlich an die AO gemäss Art. 43l 

Abs. 2 FINMAG) zu erstatten. 

Grundlage für die von der SATC bemängelte Ausweitung des Geltungsbe-

reichs des Rundschreibens auf Trustees bildet nicht Art. 27 FIDLEG (oder 

Art. 30 FIDLEV). Trustees fallen als FINMA-Beaufsichtigte neu in den Gel-

tungsbereich des Rundschreibens und müssen namentlich auch die Organi-

sations- und Überwachungspflichten einhalten (vgl. Art. 9 Abs. 2, 11 und 21 

FINIG). Art. 27 FIDLEG hingegen bildet lediglich eine Grundlage für die 

Überwachung von Mitarbeitergeschäften von Finanzdienstleistern und Art. 

30 FIDLEV definiert den Begriff der Mitarbeiter näher. 

Fazit 

Es wird an der Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Rundschreibens 

und an der direkten Meldepflicht an die FINMA festgehalten.  
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3.7.2 Organisationspflichten / Überwachung von Mitarbeitergeschäf-

ten (Rz 53 f.)  

Stellungnahmen 

B&K regt an, den Verweis auf die Verordnungsbestimmung von Art. 30 

FIDLEV durch einen Verweis auf die massgebliche Gesetzesbestimmung in 

Art. 27 Abs. 1 FIDLEG zu ersetzen. 

SFAMA weist zudem darauf hin, dass nicht alle vom Rundschreiben erfass-

ten Institute Finanzdienstleister gemäss FIDLEG sind. Daher erscheine der 

Verweis auf FIDLEV unpräzis und verwirrend. SFAMA schlägt daher vor, 

dass eine „sinngemässe“ Anwendung der Verordnungsbestimmung Klarheit 

verschaffen könnte. 

Würdigung 

Die Stellungnahmen und Hinweise von B&K sowie der SFAMA zeigen, dass 

die vorgesehenen Anpassungen zu Rechtsunsicherheiten führen kann. Die 

vorgesehenen Anpassungen werden daher zurückgenommen und der ur-

sprüngliche Wortlaut von Rz 53 f. beibehalten. Dies bedeutet auch, dass da-

rauf verzichtet wird, die Rz 54 im Rundschreiben zu streichen. 

Fazit 

Die vorgesehenen Anpassungen im Rundschreiben werden nicht vorgenom-

men und der originäre Wortlaut von Rz 53 f. wird unverändert beibehalten. 

3.8 FINMA-RS 13/3 „Prüfwesen“ 

3.8.1 Mandatswechsel Prüfgesellschaft (Rz 10.1) 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse weist darauf hin, dass die neu eingefügte Rz 10.1 im Ver-

gleich zum PH70 zu erweiterten Pflichten für die Prüfgesellschaften führe. 

Die erforderliche kritische Würdigung und die Pflicht zu einer Besprechung 

ist aus Sicht EXPERTsuisse zu streichen, da die bisherige Prüfstrategie be-

reits durch die FINMA genehmigt wurde und deshalb auf dieser basiert wer-

den kann. 

Aus Sicht der RAB wäre es zielführend, zu definieren, wie lange sich die 

neue Prüfgesellschaft höchstens auf die Einschätzungen der alten Prüfge-

sellschaft zum Kontrollrisiko je Prüfgebiet beziehen kann bzw. wann die 

neue Prüfgesellschaft zu einer eigenen Einschätzung des Kontrollrisikos je 

Prüfgebiet gelangen muss. Die RAB schlägt diesbezüglich maximal 2 Jahre 
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vor. Zudem sei der mehrmalige Wechsel der Prüfgesellschaft durch den 

FINMA-Beaufsichtigten nicht zu unterschätzen. Dies könnte dazu führen, 

dass sich eine Prüfgesellschaft beim Kontrollrisiko auf mehrere, frühere 

Prüfgesellschaften abstützen könnte.  

Würdigung 

Die FINMA erachtet eine kritische Würdigung durch die übernehmende Prüf-

gesellschaft als zwingend, ob diese jedoch unter anderem eine Bespre-

chung mit der bisherigen Prüfgesellschaft beinhaltet, kann der Einschätzung 

der neuen Prüfgesellschaft überlassen werden. 

Die Abstützung auf die bisherige Prüfgesellschaft ist grundsätzlich für das 

Übernahmejahr vorgesehen. Sollte sich nun eine Prüfgesellschaft länger auf 

diese Arbeiten abstützen, gelangt spätestens nach 3 Jahren Rz 81ff. des 

FINMA-Rundschreibens 13/3 zur Anwendung. Nach 3 Jahren kann das Kon-

trollrisiko nicht mehr als „tief“ oder „mittel“ eingestuft werden. Zudem bleibt 

die Intervention bei der Risikoanalyse durch die FINMA immer vorbehalten.  

Fazit 

In Rz 10.1 wird der Zusatz „…und mit der bisherigen Prüfgesellschaft be-

sprochen…“ gestrichen. 

3.8.2 Prüfgebiet: Eigenmittelanforderungen aus und Bewilligungsvo-

raussetzungen für von der FINMA bewilligte interne Modelle 

(Rz 95, 107.1, Anhänge 2 und 13) 

Rz 95 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse weist darauf hin, dass es verschiedene Institute gebe bzw. 

gab, welche die Modelle nur auf konsolidierter Stufe für die Eigenmittelanfor-

derungen angewendet haben. Um der Vielfalt der Modellbewilligungen 

Rechnung zu tragen, sollte analog zu Rz 96 des Rundschreibens geregelt 

werden, dass sich die neue Rz 95 auf das Einzelinstitut sowie die Gruppen-

stufe beziehe. 

Gemäss Erläuterungsbericht werden die Modellarbeiten aus dem bestehen-

den Prüffeld „Eigenmittelanforderungen“ in ein eigenes Prüffeld ausgeglie-

dert. Deshalb schlägt EXPERTsuisse ferner vor, in Rz 95 (oder allenfalls in 

den „Rechtlichen Grundlagen für die aufsichtsrechtliche Prüfung (Kat. 1–5)“ 

noch festzuhalten, dass die Themen, welche im neuen Prüffeld abgedeckt 

werden, nicht nochmals unter Eigenmittelanforderungen zu prüfen sind (Ver-

meidung von Doppelspurigkeiten). 
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Darüber hinaus hat EXPERTsuisse folgende Kommentare/Bemerkungen: 

 Im Liquiditätsbereich seien die Bewilligungsvoraussetzungen im 

Rundschreiben nicht detailliert aufgeführt und bisher bewillige die 

FINMA die internen Modelle und Änderungen selber. Wenn die Prüf-

gesellschaft dies in der Zukunft übernehmen solle, wären konkretere 

Bewilligungsvoraussetzungen im Rundschreiben Liquidität hilfreich.  

 Die Definition für „einfache Modellstrukturen“ sei genauer zu um-

schreiben. 

Würdigung 

Der von EXPERTsuisse vorgeschlagene Verweis, dass sich Rz 95 auf das 

Einzelinstitut sowie die Gruppenstufe bezieht, ist richtig und wird umgesetzt. 

Hingegen wird der zweite Ergänzungsvorschlag nicht übernommen werden. 

Eine Abgrenzung zu „Eigenmittelanforderungen“ soll jedoch im Erläute-

rungsbericht erwähnt werden. Die rechtlichen Grundlagen zu den jeweiligen 

Prüfgebieten gehen zudem aus der Beilage zur Wegleitung Aufsichtsprüfung 

hervor. Weiter erfolgt eine Präzisierung der Bezeichnung des bisherigen 

Prüfgebiets „Eigenmittelanforderungen“ (neu: Nicht modellbasierte Eigenmit-

telanforderungen -> vgl. Anpassungen zu Anhang 2 + 13 unten) 

Fazit 

Rz 95 des Rundschreibens wird um die Präzisierung angepasst, dass sich 

diese auf das Einzelinstitut sowie die Gruppenstufe bezieht. Der Begriff „in-

terne Modelle“ wird ferner durch „interne Modellansätze“ ersetzt.4 

Rz 107.1 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse ist einverstanden, dass die Prüfungen für die Modellbewilli-

gung oder -änderung nicht unter die Basisprüfung fallen, weil es eher „Bewil-

ligungsprüfungen“ als „Prüfungen im Rahmen der laufenden Aufsicht“ im 

Sinne von Art. 2 Abs. 2 FINMA-PV sind. EXPERTsuisse ist allerdings der 

Auffassung, dass die vollständige Ausgrenzung der Prüfungen für Modellbe-

willigungen oder -änderungen aus dem Rundeschreiben jedoch über das 

Ziel hinausschiesse und der Praxis der FINMA für die Prüfung für die Bewilli-

gung neuer Institute gemäss Rz 1.1 FINMA-RS wiederspreche. Entspre-

chend empfiehlt EXPERTsuisse, in Analogie zu Rz 1.1 die Rz 34–44 des 

Rundschreibens in Rz 107.1 auch als anwendbar zu bezeichnen, es sei 

                                                      
4 Erläuterungen zu den Gründen hierzu siehe Erläuterungsbericht. 
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denn die FINMA beabsichtige, diese Grundsätze in der Zukunft in den In-

struktionsbriefen für Modellprüfungen einzelfallweise besonders zu regeln. 

Dazu machte EXPERTsuisse konkrete Formulierungsvorschläge. 

Würdigung 

Die Vorgaben zu den Prüfgrundsätzen sind auch für Modellbewilligungen 

resp. Modelländerungen anwendbar. Der von EXPERTsuisse vorgeschla-

gene Verweis ist zielführend und wird umgesetzt. (wobei auf Rz 35–44 ver-

wiesen wird; beim Verweis von EXPERTsuisse auf Rz 34–44 dürfte es sich 

um ein Versehen handeln, da die Eingabe auf die Analogie zu Rz 1.1 Bezug 

nimmt). 

Darüber hinaus soll für die FINMA die Möglichkeit bestehen, weitere Prü-

fungshandlungen von den Prüfgesellschaften durchführen zu lassen (aber 

keine Pflicht). Die Kann-Formulierung (gem. bisherigem FINMA-RS 13/3) ist 

deshalb beizubehalten. Der letzte Halbsatz des 1. Satzes und der 2. Satz im 

Rundschreibenentwurf sollen ersatzlos gestrichen werden, da er nicht erfor-

derlich ist. 

Der Begriff „interne Modelle“ wird wiederum durch „interne Modellansätze“ 

ersetzt. 

Fazit 

Rz 107.1 wird wie beschrieben angepasst. Insbesondere wird neu darauf 

verwiesen, dass die Rz 35–44 des Rundschreibens sinngemäss zur Anwen-

dung kommen.  

Anhang 2 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse empfiehlt, in Rz 95 des Rundschreibens und in dessen An-

hängen 2 und 13 für den gleichen Sachverhalt die gleichen Begriffe zu ver-

wenden. Der Begriff „Risikogewichtete Aktiven aus von der FINMA bewillig-

ten internen Modellen“ sei zu eng gefasst, weil er die Modell- Bewilligungs-

voraussetzungen nicht umfasse; die Formulierung von Rz 95 sei zielführen-

der. 

Um der Vielfalt der Modellbewilligungen Rechnung zu tragen, solle ferner 

analog zu Rz 95 bzw. 96 des Rundschreibens geregelt werden, dass sich 

die Norm auf das Einzelinstitut sowie die Gruppenstufe beziehe. 
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Würdigung 

Wie von EXPERTsuisse dargelegt sind für die gleichen Sachverhalte auch 

gleiche Begriffe zu verwenden. Entsprechend wird die Bezeichnung des 

neuen Prüfgebiets gemäss Rz 95 übernommen. Beim bisherigen Prüfgebiet 

zu den Eigenmittelanforderungen wird ferner eine Präzisierung („nicht mo-

dellbasiert“) eingefügt, sowohl auf Einzel- als auch auf Gruppenstufe, vgl. 

die obigen Ausführungen zu Rz 95 des Rundschreibens. 

Fazit 

Anhang 2 wird wie folgt angepasst: 

Unter „Einzelstufe“: Anpassung des Anhörungsvorschlages für das Prüffeld 

PS.EMS.INM in „Eigenmittelanforderungen aus und Bewilligungsvorausset-

zungen für von der FINMA bewilligte interne Modellansätze“ und Umbenen-

nung des bisherigen Prüffeldes PS.EMS.EMA in „Eigenmittel / Solvenz: 

Nicht modellbasierte Eigenmittelanforderungen“. 

Unter „Konzern“: Einfügen eines neuen Prüffelds PS.KON.QUN.INM „Einhal-

tung der Eigenmittelanforderungen aus und Bewilligungsvoraussetzungen 

für von der FINMA bewilligten interne Modellansätze“ und Umbenennung 

des bisherigen Prüffeldes PS.KON.QUN.EMV in „Einhaltung der nicht mo-

dellbasierten Eigenmittelvorschriften“.  

Anhang 13 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse schlägt für Anhang 13 analoge Anpassungen vor wie für An-

hang 2 (RA.EMS.INM sowie unter Konsolidierte Aufsicht - Quantitative Ele-

mente: RA.KON.QUN.INM: Risikogewichtete Aktiven aus von der FINMA 

bewilligten internen Modellen). 

Würdigung 

Dem Vorschlag wird gefolgt. Die Bezeichnung des neuen Prüfgebiets gem. 

Rz 95 wird wiederum übernommen und beim bisherigen Prüfgebiet zu den 

Eigenmittelanforderungen wird wiederum eine Präzisierung („nicht modellba-

siert“) eingefügt, sowohl auf Einzel- als auch auf Gruppenstufe, vgl. die obi-

gen Ausführungen. 

Fazit 

Anhang 13 wird wie folgt angepasst: 
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Unter „Einzelstufe“: Anpassung des Anhörungsvorschlages für das Prüffeld 

RA.EMS.INM in „Eigenmittelanforderungen aus und Bewilligungsvorausset-

zungen für von der FINMA bewilligte interne Modellansätze“ und Umbenen-

nung des bisherigen Prüffeldes RA.EMS.EMA in „Eigenmittel / Solvenz: 

Nicht modellbasierte Eigenmittelanforderungen“. 

Unter „Konzern“: Einfügen eines neuen Prüffelds RA.KON.QUN.INM „Einhal-

tung der Eigenmittelanforderungen aus und Bewilligungsvoraussetzungen 

für von der FINMA bewilligten interne Modellansätze“ und Umbenennung 

des bisherigen Prüffeldes RA.KON.QUN.EMV in „Einhaltung der nicht mo-

dellbasierten Eigenmittelvorschriften“. 

3.8.3 Rechnungsprüfung (Rz 112.16) 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse regt an, in Rz 122 klarzustellen, dass für Fondsleitungen 

und Verwalter von Kollektivvermögen gemäss FINIG keine Pflicht für die 

Prüfgesellschaft zur Einreichung der umfassenden Berichterstattung an die 

FINMA gemäss Art. 728b des Obligationenrechts bestehe.  

Würdigung 

Der Hinweis ist sachgerecht, da sowohl Fondsleitungen als auch Verwalter 

von Kollektivvermögen gemäss Art. 47 bzw. 62 FINIV verpflichtet sind, den 

umfassenden Bericht direkt der FINMA einzureichen. Der Vorschlag von EX-

PERTsuisse wurde dahingehend angepasst, dass diejenigen Institutstypen 

aufgeführt werden, für welche die jährliche Einreichung des umfassenden 

Berichts durch die Prüfgesellschaft erforderlich ist.  

Fazit 

Rz 122 wird dahingehend präzisiert, dass die Prüfgesellschaften nur bei der 

SICAV und KmGK zur jährlichen Einreichung der umfassenden Berichter-

stattung an die FINMA verpflichtet sind. 

3.8.4 Einreichung von Risikoanalyse und Prüfstrategie bzw. Prüfbe-

richt (Rz 121) 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse schlägt vor anzupassen, dass der Prüfbericht der Depotbank 

vier Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres „der Bank“ anstelle von 

„der Depotbank“ an die FINMA einzureichen ist. 
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Würdigung 

Der Hinweis ist sachgerecht, da für die Depotbanktätigkeit kein separater 

Abschluss erstellt wird und wird entsprechend berücksichtigt. 

Fazit 

Rz 121 wird entsprechend angepasst. 

3.8.5 Informationen zur Prüfung der Jahresrechnung bei Zweignie-

derlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen (An-

hang 19) 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse schlägt vor, nur die Prüfung der Jahresrechnung bei Zweig-

niederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen in Anhang 19 

von FINMA-RS 13/3 zu erläutern. Die Anforderungen an die Erstellung der 

Jahresrechnung sollen nicht in diesem Rundschreiben präzisiert werden, 

weil sich dieses nach Lesart von EXPERTsuisse nur an die Prüfer und nicht 

an die beaufsichtigten Institute richtet. 

Würdigung 

Die Notwendigkeit der Präzisierung der Anforderungen an die Erstellung der 

Jahresrechnung von Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsun-

ternehmen ergibt sich aus der gesetzlichen Anforderung zur Prüfung dieser 

Jahresrechnung. Adressaten des FINMA Rundschreiben 2013/3 „Prüfwe-

sen“ sind sowohl Prüfer wie auch beaufsichtigte Institute. Die Aufnahme der 

Präzisierung der Anforderungen an die Erstellung der Jahresrechnung in An-

hang 19 des Rundschreibens ist sachgerecht. 

Fazit 

Die Präzisierungen zur Erstellung der Jahresrechnung für Zweigneiderlas-

sungen ausländischer Versicherungsunternehmen wird unverändert in An-

hang 19 des Rundschreibens aufgenommen. 
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3.9 FINMA-RS 18/3 „Outsourcing – Banken und Versicherun-
gen“ 

3.9.1 Allgemein 

Stellungnahmen 

L&S – sowie im Wesentlichen gleich die SFAMA – machen geltend, bei 

Fondsleitungen und Verwalter von Kollektivvermögen sei die Unterstellung 

unter das FINMA-Rundschreiben Outsourcing nicht gerechtfertigt.  

Eine Ausweitung des Geltungsbereichs des Rundschreibens auf Fondslei-

tungen und Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen verstiesse gegen 

den Willen des Gesetzgebers.  

Begrifflich sei die „Delegation“ bzw. die „Übertragung von Aufgaben“ gemäss 

FINIV grundsätzlich vom Outsourcing zu trennen. Bei einer Delegation/Über-

tragung von Aufgaben werde im Allgemeinen die Übertragung der Erfüllung 

einer Aufgabe an einen Dritten gemeint. Im Gegensatz dazu betreffe das 

„Outsourcing“ die Auslagerung von Produktionsmitteln oder Dienstleistungen 

(z.B. die IT oder Datenzentren). 

Die Anwendung des Rundschreibens auf Fondsleitungen und Verwalter von 

Kollektivvermögen verbiete sich aber auch aus praktischen Erwägungen. So 

müsste z.B. eine Fondsleitung, mit über 50 delegierten Vermögensverwal-

tungsverträgen, für jeden dieser Verträge jährlich eine Prüfung durch die 

Prüfstelle durchführen lassen, was sich nicht rechtfertige. 

Mit der Ausdehnung des Anwendungsbereiches des Rundschreibens „Out-

sourcing“ auf Fondsleitungen und Verwalter von Kollektivvermögen werde 

auch eine Ungleichbehandlung im Vergleich zu Vermögensverwaltern und 

Trustees eingeführt. Damit werde das Gebot des Level Playing Field unter 

Vermögensverwaltern durchbrochen. 

Zusammenfassend halten sie fest, dass die vorgeschlagene Erweiterung 

des Anwendungsbereiches des FINMA-Rundschreibens Outsourcing auf 

Fondsleitungen und Verwalter von Kollektivvermögen weder vom Gesetzge-

ber gewollt noch verhältnismässig bzw. adäquat sei. 

Der Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) begrüsst, dass 

der Geltungsbereich des genannten FINMA-Rundschreibens nicht auf Ver-

mögensverwalter und Trustees nach dem FINIG ausgedehnt werde. 

Würdigung 

Es ist nicht ersichtlich, inwiefern eine Anwendung des FINMA-Rundschrei-

bens „Outsourcing“ auf Fondsleitungen, Verwalter von Kollektivvermögen 
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und SICAV dem FINIG bzw. der FINIV oder dem KAG widerspreche. Die 

Rundschreiben der FINMA haben keinen rechtsetzenden Charakter, son-

dern sie kodifizieren die Aufsichtspraxis der FINMA. Die im Rundschreiben 

kodifizierte Aufsichtspraxis der FINMA muss sich innerhalb der gesetzlichen 

Schranken bewegen. Das Rundschreiben „Outsourcing“ definiert in Rz 3 den 

Tatbestand des „Outsourcings“ im Wesentlichen identischen wie Art. 15 

Abs. 1 FINIV die „Übertragung von Aufgaben“. Das FINMA-Rundschreiben 

„Outsourcing“ orientiert sich entsprechend an FINIG und FINIV und erweitert 

die gesetzlich vorgegebenen Anforderungen nicht. 

Der Einwand, dass Fondsleitungen, welche die Verwaltung ihrer Fonds an 

Dritte Übertragen, zu hohen Aufwand durch die Prüfung der Vermögensver-

waltungsverträge haben, vermag nicht zu überzeugen. Die Prüfung der Ver-

träge erfolgt risikobasiert gemäss dem Standardprüfzyklus, d.h. beispiels-

weise bei Risiko „mittel“ alle vier Jahre. Zudem werden in der Regel bloss 

Stichproben vorgenommen.  

Die vorgesehene stufengerechte Differenzierung (auch innerhalb des Rund-

schreibens) orientiert sich am Verhältnismässigkeitsprinzip und ist angemes-

sen. 

Fazit 

Es wird an der Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Rundschreibens 

auf Fondsleitungen, Verwalter von Kollektivvermögen sowie selbstverwaltete 

SICAV festgehalten.  

3.9.2  Geltungsbereich (Rz 5 und 6.2) 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse und B&K schlagen vor, in Rz 5 „Effektenhändler“ durch 

„Wertpapierhäuser“ zu ersetzen. Zudem sei gemäss EXPERTsuisse klarzu-

stellen, ob das RS für alle Wertpapierhäuser anwendbar ist, oder nur für 

kontoführende Wertpapierhäuser. 

Weiter sei die Einhaltung der Bestimmungen für die nicht unter FINIG gere-

gelten fremdverwalteten SICAV schwierig und stelle in der Praxis sehr 

grosse Herausforderungen. EXPERTsuisse schlägt daher vor, in Rz 6 die 

Anforderung auf selbstverwaltete SICAV’s zu beschränken. 

Würdigung 

Der formelle Hinweis betreffend Effektenhändler wird übernommen.  

Die von EXPERTsuisse angeregte Klarstellung betr. kontoführenden Wert-

papierhäuser ist hingegen unnötig. Wenn nur von Effektenhändlern bzw. 
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Wertpapierhäusern die Rede ist, sind damit ohne weiteres sämtliche Institute 

gemeint.  

Was die Eingabe der EXPERTsuisse betr. die fremdverwaltete SICAV be-

trifft, so ist diese nachvollziehbar. Die Klarstellung, dass das Rundschreiben 

nur auf selbstverwaltete SICAV anwendbar ist, ist zu übernehmen. 

Fazit 

Der Begriff Effektenhändler wird in Rz 5 durch den Begriff „Wertpapierhäu-

ser“ ersetzt. 

In Rz 6.2 wird SICAV durch „selbstverwaltete SICAV“ ersetzt. 

3.9.3 Verwalter von Kollektivvermögen, Fondsleitungen und SICAV 

(Rz 13.2 und 13.3) 

Stellungnahmen 

B&K sind der Ansicht, dass es für Verwalter von Kollektivvermögen weiterhin 

möglich sein sollte, das Portfolio- und/oder Risikomanagement gesamthaft 

oder teilweise auszulagern. Sie beantragen daher, die Rz 13.2 zu streichen. 

Gemäss EXPERTsuisse widerspricht die Regelung in Rz 13.2 geltendem 

europäischem Recht und der geltenden FINMA-Praxis. Sie schlagen daher 

die Streichung von Rz 13.2 oder, alternativ, eine „oder“ Formulierung aufzu-

nehmen (Portfolio- oder Risikomanagement). Denselben Vorschlag bringen 

auch SFAMA und die SBVg vor. 

Der VSV lehnt die vollständige Übernahme des FINMA-Rundschreibens 

„Outsourcing“ für Verwalter von Kollektivvermögen ab, da es sich mehrheit-

lich um Kleinbetriebe handle. Ausserdem soll es, analog den Ausführungen 

von SFAMA und SBVg, den Verwaltern von Kollektivvermögen möglich sein, 

das Risikomanagement für alle verwalteten kollektiven Kapitalanlagen aus-

zulagern. Die Formulierung sei daher auf „Portfoliomanagement mindestens 

einer kollektiven Kapitalanlage“ zu beschränken.  

Weiter war die Aufzählung der nicht auslagerbaren Aufgaben der Fondslei-

tung in Rz 13.3 Gegenstand von verschiedenen Eingaben. EXPERTsuisse 

schlägt vor, die Aufzählung ersatzlos zu streichen, da die Frage der auszula-

gernden Tätigkeiten bereits durch das Gebot der Hauptverwaltung gegeben 

sei. Gemäss SFAMA solle in Bezug auf diese Ziffer differenziert werden, 

dass nur die Validierung der Bewertungen in jedem Fall bei der Fondsleitung 

verbleiben sollte. Die eigentliche, technische Bewertung der Anlagen werde 

in aller Regel jedoch durch Beauftragte, z. B. die Depotbank, durchgeführt. 

Die SFAMA schlägt vor, die neue Rz 13.3 mit „die Validierung der Bewer-

tung der Anlagen“ zu ergänzen.  
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Würdigung 

Damit ein Verwalter von Kollektivvermögen die Anforderungen von Art. 24 

Abs. 1 FINIG erfüllt, muss er gewerbsmässig Vermögenswerte von kol-

lektiven Kapitalanlagen oder Vorsorgeeinrichtungen verwalten. Dabei muss 

er gemäss Art. 26 Abs. 1 FINIG für die ihm anvertrauten Vermögenswerte 

die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement sicherstellen. Dabei ist 

zwischen dem operativen Risikomanagement und der Risikokontrolle zu un-

terscheiden. Während der Verwalter von Kollektivvermögen das operative 

Risikomanagement gemäss Art. 26 Abs. 1 FINIG als First Line of Defense 

selbst wahrzunehmen hat, darf er die unabhängige Risikokontrolle an Dritte 

delegieren. Eine Anpassung ist daher nicht notwendig, um den Anliegen von 

EXPERTsuisse, SFAMA, SBVg und VSV nachzukommen.  

Der Antrag von B&K und EXPERTsuisse, die Anforderungen in Rz 13.2 

gänzlich zu streichen, geht zu weit und würde die Errichtung von Briefkas-

tenfirmen (bzw. blossen „Hüllen“) begünstigen. Der Antrag ist daher abzu-

lehnen. 

Betreffend Rz 13.3 besteht kein Anpassungsbedarf. Der Antrag der SFAMA, 

die Bewertungsaufgaben der Fondsleitung auf die Validierung zu beschrän-

ken, ist zu eng und widerspricht der Praxis der FINMA. Der Antrag ist daher 

abzulehnen. 

Fazit 

Rz 13.2 und 13.3 werden nicht angepasst. 

3.9.4 Form des Outsourcingvertrags (Rz 32) 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse fragt, was unter einem „Vertrag in anderer Form, die den 

Nachweis durch den Text ermöglicht“ zu verstehen sei und ob es dazu eine 

Definition gäbe. 

Würdigung 

Die fragliche Formulierung findet sich insbesondere auch im FIDLEG und 

FINIG. Im Sinn der Technologieneutralität wird damit klargestellt, dass nicht 

die qualifizierte Schriftform nach Art. 13 ff. OR erforderlich ist, sondern dass 

insbesondere auch eine digitale Form der Dokumentation ausreicht, solange 

diese durch Text nachweisbar ist (d.h. nicht bloss mündlich oder konklu-

dent).  



 
 

 
 

 50/53 
 

 

Fazit 

Rz 32 wird nicht angepasst. 

3.9.5 Übergangsbestimmungen (Rz 39) 

Stellungnahmen 

EXPERTsuisse schlägt vor, in den Übergangsbestimmungen zu ergänzen, 

dass des Weiteren die Vorschriften gemäss Art. 16 und 17 FINIV einzuhal-

ten sind. 

Würdigung 

Der Vorschlag wird nicht übernommen. Die Vorschriften der Verordnung 

sind in jedem Fall einzuhalten, da ein Rundschreiben nur die Praxis der 

FINMA kodifiziert, jedoch nicht übergeordnetes Recht derogieren kann. 

Fazit 

Rz 39 wird nicht angepasst. 

3.10  Aufhebung bestehender Rundschreiben 

3.10.1 FINMA-RS 08/5 „Effektenhändler“ 

Stellungnahmen 

B&K bringt vor, dass die Aufhebung des Rundschreibens „Effektenhändler“ 

nicht sachgerecht sei. Insbesondere im Bereich der einführenden Broker 

(Introducing Broker) sei das Rundschreiben für die Auslegung des Anwen-

dungsbereiches der Bewilligungspflicht von Vertretungen ausländischer 

Wertpapierhäuser, und neu auch für andere Finanzinstitute, von grosser Be-

deutung. Das Rundschreiben soll daher im Grundsatz beibehalten werden. 

Sollte es dennoch aufgehoben werden, sei die künftige Handhabung der ein-

führenden Broker an einem anderen Ort festzuhalten. Auch stelle sich die 

Frage, wie mit den neu betroffenen Finanzinstituten wie Vermögensverwal-

ter und Trustees umzugehen sei.  

Würdigung 

Der Inhalt des Rundschreibens Effektenhändler wurde grösstenteils in FINIG 

und FINIV übernommen, womit sich eine weitergehende Präzisierung auf 

Stufe FINMA-Rundschreiben erübrigt.  
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Was die Frage nach den einführenden Brokern angeht, ist mit der Aufhe-

bung des Rundschreibens keine Praxisänderung vorgesehen. Konkret be-

deutet dies, dass die bisherige Praxis zur Beurteilung der Bewilligungspflicht 

als Vertretung eines ausländischen Effektenhändlers weiterhin gilt und neu 

grundsätzlich auf alle Vertretungen von ausländischen Finanzinstituten nach 

Art. 58 FINIG Anwendung findet.  

Die Errichtung einer Vertretung durch ein ausländisches Finanzinstitut nach 

FINIG ist demnach bewilligungspflichtig, wenn eine gemäss der bisherigen 

Praxis des (aufzuhebenden) Rundschreiben „Effektenhändler“, Rz 56 ff., 

ausreichend starke Anbindung zwischen dem ausländischen Finanzinstitut 

und der für dieses in der Schweiz tätigen natürlichen oder juristischen Per-

son besteht. Für die Bewilligungspflicht wird zudem an den gemäss FINIG 

regulierten Tätigkeiten angeknüpft. Personen, die für ausländische Finanzin-

stitute ausschliesslich FIDLEG-Tätigkeiten oder diesbezügliche Hilfstätigkei-

ten erbringen (wie bspw. Fondsvertrieb), qualifizieren nicht als Vertretung 

ausländischer Finanzinstitute gemäss Art. 58 FINIG.  

Für Fondsleitungen besteht bereits auf Gesetzesstufe eine abschliessende 

Regelung, wonach ausländische Fondsleitungen keine Vertretungen in der 

Schweiz errichten dürfen (Art. 58 Abs. 2 FINIG).  

Fazit 

Das Rundschreiben Effektenhändler wird aufgehoben.  

Die Praxis zur Bewilligungspflicht von Vertretungen ausländischer Effekten-

händler (neu Wertpapierhäuser) in Rz 56 ff. des Rundschreibens „Effekten-

händler“ gilt aber weiter und findet grundsätzlich analog auf alle Vertretun-

gen ausländischer Finanzinstitute nach Art. 58 FINIG Anwendung.  

3.10.2 FINMA-RS 13/9 „Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen“ 

Stellungnahmen 

B&K beurteilt die ersatzlose Aufhebung des FINMA-Rundschreibens 13/9 

„Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen“ als problematisch. Insbesondere sei 

durch den neuen Art. 3 Abs. 2 FIDLEV Rechtsunsicherheit geschaffen wor-

den, da nicht mehr klar sei, ab wann Marketing-Tätigkeiten genügend spezi-

fisch seien, damit sie als „direkt an bestimmte Kundinnen und Kunden ge-

richtete Tätigkeit, die spezifisch auf den Erwerb oder die Veräusserung ei-

nes Finanzinstruments abzielt“ qualifizieren und nicht nur blosse Werbung 

darstellten. Es sei daher wünschenswert, die Auslegung dieser Bestimmung 

in einem Rundschreiben vorzunehmen. 
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Würdigung 

Der Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen wurde mit Inkraftsetzung von 

FIDLEG/FINIG aus dem KAG gestrichen und ist entsprechend keine bewilli-

gungspflichtige Tätigkeit mehr. Der Gesetzgeber hat mit FIDLEG das Erbrin-

gen von Finanzdienstleistungen branchenübergreifend neu geregelt und ein 

Level Playing Field geschaffen. Dass sich aktuell noch vereinzelte Umset-

zungsfragen ergeben, ist bei einer neuen Gesetzgebung unvermeidbar. 

Diese Fragen werden sich in der Praxis klären müssen. 

Fazit 

Es wird darauf verzichtet, die Auslegung von Art. 3 Abs. 2 FIDLEV in einem 

Rundschreiben aufzunehmen. 

4 Auswirkungen 

4.1 Allgemein 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Auswirkungen der 

Anpassungen, welche im Nachgang zur Anhörung vorgenommen werden. 

Im Übrigen wird auf die Wirkungsanalyse im Anhörungsbericht verwiesen. 

4.2 FINIV-FINMA, KKV-FINMA, KAKV-FINMA, BIV-FINMA 
und GwV-FINMA 

Abgesehen von der Anpassung in Art. 3 FINIV-FINMA, welcher die Anre-

chenbarkeit der Haftpflichtversicherung neu regelt, indem neu kein generel-

ler Abschlag bei der Versicherungssumme von 30 Prozent, sondern neu ein 

Abzug eines allfälligen Selbstbehalts von der Versicherungssumme festge-

halten wird, sind die restlichen Anpassungen im Wortlaut der FINIV-FINMA 

lediglich konkretisierender oder formeller Natur. Des Weiteren wurden einige 

Ergänzungen bzw. Anpassungen in den Erläuterungen zu den betreffenden 

Artikeln der FINIV-FINMA getätigt, um den Anpassungen im Wortlaut Rech-

nung zu tragen sowie bestimmte in der Anhörung thematisierte Aspekte zu 

konkretisieren. 

Die in der KKV-FINMA vorgenommen Änderungen sind grundsätzlich ledig-

lich formeller Natur. Verschiedene konkretisierende Ausführungen wurden 

hingegen im Erläuterungsbericht zu den einzelnen Bestimmungen vorge-

nommen.  

Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage ist auf das Konkursverfahren bei 

Fondsleitungen nicht mehr die KAKV-FINMA, sondern die BIV-FINMA 
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(Art. 11 ff.) anzuwenden. Ebenfalls sinngemässe Anwendung auf Fondslei-

tungen finden die in der BIV-FINMA (Art. 40 ff.) aufgeführten Massnahmen 

bei Insolvenzgefahr. Damit werden keine neuen Anforderungen gegenüber 

dem Anhörungsentwurf definiert, sondern lediglich die Regelung in den 

FINMA-Verordnungen neu geordnet.  

Die Anpassungen der GwV-FINMA nach der Anhörung sind überwiegend 

formeller Natur.  

Insgesamt sind als Folge der nach der Anhörung angepassten FINMA-Ver-

ordnungen keine wesentlichen Auswirkungen für die Betroffenen zu erwar-

ten. 

4.3 FINMA-Rundschreiben (2013/8 „Marktverhaltensregeln“, 
2013/3 „Prüfwesen“, 2015/2 „Liquiditätsrisiken – Banken“, 
2018/3 „Outsourcing Banken und Versicherungen“, 2017/7 
„Kreditrisiken – Banken“ und 2020/1 „Rechnungslegung-
Banken“) 

Mit den Anpassungen am Rundschreiben 2018/3 „Outsourcing Banken und 

Versicherungen“ nach der Anhörung fallen fremdverwaltete SICAVs nicht 

mehr unter das Rundschreiben. Fremdverwaltete SICAV haben aber den-

noch die Anforderungen an die Übertragung von Aufgaben nach KAG und 

KKV einzuhalten. Im Übrigen sind als Folge der nach der Anhörung ange-

passten FINMA-Rundschreiben keine wesentlichen Auswirkungen für die 

Betroffenen zu erwarten. 

5 Weiteres Vorgehen 

Die FINIV-FINMA, die teilrevidierte KKV-FINMA, KAKV-FINMA, BIV-FINMA 

und GwV-FINMA sowie die Teilrevision der Rundschreiben 2013/8 „Markt-

verhaltensregeln“, 2013/3 „Prüfwesen“, 2015/2 „Liquiditätsrisiken – Banken“, 

2018/3 „Outsourcing Banken und Versicherungen“, 2017/7 „Kreditrisiken – 

Banken“ und 2020/1 „Rechnungslegung-Banken“ treten per 1. Januar 2021 

in Kraft.  

 

 


